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Hochschule fiir Musik, Theater und Medien Hannover
Hannover

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVSEITE

A

> wnNpe

Anlagevermdgen

Immaterielle Vermdgensgegenstande
Entgeltlich erworbene Nutzungsrechte (Software)
Geleistete Anzahlungen

Sachanlagen

Musikinstrumente

Technische Anlagen und Maschinen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschéftsausstattung

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile

Umlaufvermogen

Vorréte
Unfertige Leistungen

Forderungen und sonstige Vermogens-
gegenstande

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen das Land Niedersachsen
Forderungen gegen andere Zuschussgeber
Sonstige Vermdgensgegenstande

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
davon auf Verwahrkonto der Niedersachsischen
Landeshauptkasse 14.079.795,88 EUR

(Vorjahr 9.308.726,50 EUR)

Rechnungsabgrenzungsposten

Vorjahr

EUR EUR
72.775,59 46.762,85
3.004,68 38.653,65
75.780,27 85.416,50
4.661.202,66  4.671.992,35
310.842,31 364.063,34
2.729.238,03  2.825.659,84
42.639,87 44.000,00
7.743.922,87  7.905.715,53
5.000,00 5.000,00
7.824.703,14  7.996.132,03
25.123,01 18.466,36
33.096,59 4.904,14
413.317,63 480.823,41
248.518,48 138.837,23
39.701,70 61.534,37
734.634,40 686.099,15
14.082.143,06  9.313.238,88
14.841.900,47 10.017.804,39
110.988,16 113.634,97
22.777.591,77 18.127.571,39

PASSIVSEITE

A

g s~ wnNeE o

Eigenkapital

Nettoposition

Gewinnricklagen

Riicklage gemaR § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG
Sonderriicklagen nicht wirtschaftlicher Bereich
Sonderriicklagen wirtschaftlicher Bereich

Bilanzgewinn

Sonderposten fir Investitionszuschiisse

Ruickstellungen
Steuerriickstellungen
Sonstige Rickstellungen

Verbindlichkeiten

Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegentiber dem Land Niedersachsen
Verbindlichkeiten gegentiber anderen Zuschussgebern
Sonstige Verbindlichkeiten

davon aus Steuern 123,89 EUR

(Vorjahr 2.758,98 EUR)

Vorjahr

EUR EUR
-293.168,89 -272.460,66
1.023.197,05 470.460,29
292.801,38 294.500,29
64.717,92 64.717,92
1.380.716,35 829.678,50
1.505.036,18  1.845.769,19
2.592.583,64  2.402.987,03
7.824.703,14  7.996.132,03
0,00 3.791,80
357.648,75 296.260,66
357.648,75 300.052,46
102.421,09 102.421,09
373.751,11 351.627,89
10.459.697,94  5.866.500,62
639.053,42 816.298,06
427.732,68 291.552,21
12.002.656,24  7.428.399,87
22.777.591,77 18.127.571,39




Hochschule fir Musik, Theater und Medien Hannover
Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung flir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31.

=

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschissen fiir laufende Aufwendungen
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels

aa) laufendes Jahr

ab) Vorjahre

des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln

von anderen Zuschussgebern

b;
C

N

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschissen zur Finanzierung von Investitionen
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels

b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln

c) von anderen Zuschussgebern

@

Ertrage aus Langzeitstudiengebiihren
Umsatzerlose

a) Ertrége fir Auftrage Dritter

b) Ertrége fir Weiterbildung

¢) Ubrige Entgelte

&

o

Erhdhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
Sonstige betriebliche Ertrage

a) Ertrége aus Stipendien

b) Ertrage aus Spenden und Sponsoring

c) Andere sonstige betriebliche Ertrage

s

davon Ertrage aus der Auflésung des Sonderpostens fiir Investitionszuschisse

913.005,06 EUR (Vorjahr 976.521,56 EUR)
davon Ertrage aus der Auflésung des Sonderpostens fir Studienbeitrage
0,00 EUR (Vorjahr 15,00 EUR)

~

Materialaufwand

a) Aufwendungen flr Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und fiir andere Materialien

b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen

®

Personalaufwand
a) Entgelte, Dienstbezlige und Vergiitungen

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fiir Altersversorgung und fir Unterstiitzung

davon fiir Altersversorgung 3.538.004,46 EUR (Vorjahr 3.373.758,01 EUR)

©

und Sachanlagen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Bewirtschaftung der Gebaude und Anlagen

b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung

c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehrauftrage
d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

e) Geschéaftshedarf und Kommunikation

f) Betreuung von Studierenden

g) Andere sonstige Aufwendungen

10.

o

davon Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten fiir Investitionszuschiisse

741.576,17 EUR (Vorjahr 909.468,38 EUR)

1
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Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage

12. Zinsen und dhnliche Aufwendungen

13. Ergebnis der gewohnlichen Geschéftstatigkeit

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

15. Sonstige Steuern

16. Jahrestberschuss/-fehlbetrag

17. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

18. Entnahmen aus Gewinnrticklagen

a) aus der Riicklage gemaR § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG

b) aus den Sonderriicklagen nicht wirtschaftlicher Bereich
c) aus den Sonderriicklagen wirtschaftlicher Bereich

[N

© N
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Einstellungen in Gewinnriicklagen

a) in die Riicklage geméaR § 49 Abs. 1 Nr. 2 NHG

b) in die Sonderriicklagen nicht wirtschaftlicher Bereich
c) in die Sonderriicklagen wirtschaftlicher Bereich

2
2

=

Verénderung der Nettoposition
Bilanzgewinn

=

Abschreibungen auf immaterielle Vermégensgegenstéande des Anlagevermdgens

Dezember 2024

EUR

Vorjahr
EUR

25.536.843,12

24.759.534,58

0,00 0,00
4.004.388,24 4.088.101,76
1.689.177,00 1.587.001,82

31.230.408,36 30.434.638,16
267.000,00 265.000,00
0,00 0,00

0,00 0,00
267.000,00 265.000,00
11.000,00 11.000,00
0,00 51.194,00
13.130,00 15.597,50
226.776,77 195.586,58
239.906,77 262.378,08
6.656,65 -16.586,80
406.254,49 186.040,75
205.864,19 269.185,62
1.082.396,17 1.262.826,68
1.694.514,85 1.718.053,05
-225.190,73 -231.639,74
-487.627,68 -736.317,12
-712.818,41 -967.956,86
-15.556.043,67 -15.508.302,91
-5.792.411,33 -5.497.123,46
-21.348.455,00 -21.005.426,37
-911.452,14 -916.289,36
-1.913.481,99 -1.492.904,50
-480.991,30 -706.068,09
-2.662.020,12 -2.458.380,11
-3.248.727,84 -3.077.536,89
-447.463,02 -464.733,72
-421.637,39 -384.386,52
-1.115.570,46 -1.216.406,97
-10.289.892,12 -9.800.416,80
305,00 119,55
-311,10 -83,63
186.862,86 -15.570,98
3.791,80 8.352,77
-1.058,05 -1.265,01
189.596,61 -8.483,22
1.845.769,19 953.825,79
401.089,03 921.330,47
2.029,25 1.116,02

0,00 0,00
403.118,28 922.446,49
-953.825,79 0,00
-330,34 -7.214,27

0,00 0,00
-954.156,13 -7.214,27
20.708,23 -14.805,60
1.505.036,18 1.845.769,19




Hochschule fur Musik, Theater und Medien, Hannover
Anhang fir das Geschéftsjahr 2024

Allgemeine Angaben

Die Hochschule fiir Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) ist eine Kdrperschaft des dffentlichen
Rechts und zugleich eine Einrichtung des Landes Niedersachsen mit Sitz in Hannover.

Die Hochschule fir Musik, Theater und Medien Hannover wird geméf § 49 Abs. 1 NHG i.V.m. § 26 Landeshaus-
haltsordnung (LHO) als Landesbetrieb gefuhrt.

Die Wirtschaftsfuhrung und das Rechnungswesen richten sich geméar § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 NHG nach kaufman-
nischen Grundsatzen. Der Jahresabschluss ist nach der sinngemaRen Anwendung den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches iber grof3e Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Daruiber hinaus wurden die Bilanzierungsrichtlinie sowie die ,,Betriebsanweisung fir Hochschulen in staatlicher
Tréagerschaft des Landes Niedersachsen* beachtet.

Zur Klarheit der Darstellung der Hochschule sind im Jahresabschluss Posten hinzugefiigt bzw. Postenbezeich-
nungen angepasst worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermdgensgegenstédnde des Anlagevermdégens und die Sachanlagen werden zu Anschaf-
fungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmagige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen
werden linear entsprechend der betriebsgewdhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Die Abschreibungen auf
Zugange des Sachanlagevermégens werden zeitanteilig vorgenommen.

Fur Anlageguter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde aus Vereinfa-
chungsgriinden ein Sammelposten gebildet und pauschalierend jeweils 20 % p.a. im Zugangsjahr und den vier
darauffolgenden Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.
Die Unfertigen Leistungen sind zu Vollkosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermdgensgegenstande sowie die Kassenbestande und Guthaben bei Kreditin-
stituten sind zum Nennwert bilanziert. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Hohe der Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen,
soweit diese einen Aufwand flr eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Land Niedersachsen als Trager des Landesbetriebes hat kein Kapital festgesetzt. Die Riicklage gemaR NHG
enthélt die der Hochschule nach dem Gesetz zustehenden Mittel aus erwirtschafteten Einsparungen und eige-
nem Erwerb. In den Sonderriicklagen (nicht wirtschaftlicher und wirtschaftlicher Bereich) werden die Ergeb-
nisse abgeschlossener Drittmittelprojekte abgebildet. Die Nettoposition entspricht der Differenz zwischen Ver-
maogen und Schulden bzw. Rucklage nach dem NHG.

In Hohe des Anlagevermdgens wurde ein Sonderposten fur Investitionszuschiisse gebildet. Fur das Geschafts-
jahr wurde ein Betrag in H6he der Zugange des Anlagevermdgens in den Sonderposten eingestellt. Die Auflo-
sung des Sonderpostens erfolgt in H6he der Abschreibungen und Abgénge der Sachanlagen.



Die Riickstellungen sind in Héhe des nach verniinftiger kaufmannischer Beurteilung notwendigen Erfullungsbe-
trages angesetzt. Sie beriicksichtigen alle erkennbaren ungewissen Verpflichtungen. Rickstellungen fir Pensi-
onsverpflichtungen sind nicht zu bilden, da entsprechende Zahlungen durch das Land erfolgen. Der Landesbe-
trieb leistet pauschalierte Erstattungen in laufender Rechnung.

Verbindlichkeiten sind mit ihnrem Erflillungsbetrag passiviert.

Erlauterungen zur Bilanz

Anlagevermdogen

Die Entwicklung des Anlagevermdgens ist in der Anlage 1 zum Anhang (Anlagenspiegel) dargestellt.

Unfertige Leistungen

Die am Bilanzstichtag nicht abgeschlossenen Auftragsforschungsprojekte sind mit dem zum 31. Dezember 2024
angefallenen Einzelkosten zuzlglich angemessener Gemeinkosten als unfertige Leistungen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermdgensgegenstande

Sie haben sé@mtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Bei der Hochschule bestehen zum Stichtag keine Forde-
rungen in Fremdwahrung.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Von insgesamt 14.082.143,06 € liquiden Mitteln entfallen 14.254.403,29 € (Vorjahr 9.482.350,30 €) auf das im

Rahmen des Cash Managements bei der Landeshauptkasse gefiihrte Konto, saldiert mit den Bankbewegungen

der akademischen Verwaltung in Hohe von -174.607,41 € (Vorjahr -173.623,80 €). Die Kassen haben insgesamt
einen Bestand von 2.409,80 € (Vorjahr 4.448,80 €).

Eigenkapital
Stand Stand
01.01.2024 | Einstellungen [ Entnahmen 31.12.2024
Entwicklung
Nettoposition -272.460,66 € 5.186,89 € -25.895,12 €| -293.168,89 €
Allgemeine Riicklage 470.460,29 € 953.825,79 € -401.089,03 €| 1.023.197,05€
Sonderriicklage 359.218,21 € 330,34 € -2.029,25 € 357.519,30 €
Bilanzgewinn 1.845.769,19 €| 1.505.036,18 €| -1.845.769,19 €| 1.505.036,18 €
2.402.987,03 €| 2.464.379,20 €| -2.274.782,59 €| 2.592.583,64 €




Rickstellungen

Die sonstigen Ruckstellungen betreffen im Wesentlichen den Personalbereich und setzen sich aus Ruckstellun-
gen fiir Verpflichtungen aus Resturlaub (221.800,55 €), Uberstunden (62.680,84 €) und Jubilaen (8.687,50 €)
zusammen. Die Ruckstellung fur Jubilaumszuwendungen betrifft Beamtinnen und Beamte bis zur Besoldungs-
gruppe A 11 sowie Beschéftigte. Die Verpflichtung wurde mit dem von der Deutschen Bundesbank veréffentli-
chen Zinssatz fiir eine durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren (1,96 %; i. Vj. 1,74 %) abgezinst. Flr Rechts-
anwaltskosten wurde eine Riickstellung i.H.v. 32.230,86 € gebildet.

Verbindlichkeiten

Samtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Erlauterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Sonstige betriebliche Ertrage

Die sonstigen betrieblichen Ertrage resultieren mit 913.005,06 € (i. Vj. 976.521,56 €) aus der Aufldsung des Son-
derpostens fiir Investitionszuschisse. Ertrage aus dem Abgang von Sachanlagen sind i.H.v. 54.496,50 € enthal-
ten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren mit 741.576,17 € (i. Vj. 909.468,38 €) aus der Einstellung
in den Sonderposten fiir Investitionszuschusse. Fir die Vergutungen von Lehrauftrédgen sind Aufwendungen in
Hohe von 1.833.207,38 € (Vorjahr 1.647.620,03 €) gebucht. Die Aufwendungen fir die Bewirtschaftung von
Gebauden und Anlagen sind aufgrund umfangreicher BaumalRnahmen von 1.193.533,74 € auf 1.621.197,60 €
gestiegen.

Die Kosten fur Prifung, Beratung und Rechtschutz sind unter anderem aufgrund von Rechtsstreitigkeiten von
49.731,38 € auf 141.947,73 € gestiegen. Fir die Priifung des Jahresabschlusses 2024 sind Kosten in Héhe von
26.299,00 € gebucht. Steuerliche Beratungsleistungen wurden in Héhe von 23.129,89 € in Rechnung gestellt.
Kosten im Zusammenhang mit Prozesskosten wurden i.H.v. 78.431,34 € gebucht.

In den periodenfremden Aufwendungen in Hohe von 206.022,40 € sind 100.439,23 € fiir die Ruckzahlung von
Sondermitteln des MWK enthalten.



Erganzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die in der Bilanz nicht ausgewiesenen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf insgesamt 12.870.845,00 €
und betreffen:

Insgesamt bis zu 1 Jahr Uber 1-5
Jahre
Verpflichtung aus Mietvertragen fiir Gebdude LFN 7.682.825 € 1.536.565€| 6.146.260 €
Verpflichtung aus Mietvertragen fur Gebaude (nicht LFN) 5.188.020 € 1.037.604€| 4.150.416€
12.870.845 € 2.574.169€ | 10.296.676 €

Die aus dem Tarifvertrag fiir den 6ffentlichen Dienst der Lander resultierende Zusatzversorgung der Angestell-
ten und der gewerblichen Mitarbeiter wird tiber die Versorgungskasse des Bundes und der Lander (VBL) abge-
wickelt. Im Rahmen eines Umlageverfahrens werden laufende Zahlungen an die VBL geleistet, die nicht den
nach versicherungsmathematischen Grundsétzen ermittelten Verpflichtungen gegentiber den Mitarbeitern ent-
sprechen, sondern in Abhéangigkeit von der Vergutung der Mitarbeiter wahrend ihrer aktiven Tatigkeit bemes-
sen werden. Die Hochschule hat diese Aufwendungen insbesondere aus Mitteln des Grundhaushaltes zu finan-
zieren. Das Beitragsverfahren der VBL fiihrt generell zu nicht ndher zu quantifizierenden Fehlbetrdgen in Hohe
der noch nicht durch Umlagen finanzierten anteiligen Verpflichtungen. Nach Auffassung des Hauptfachaus-
schusses des Instituts der Wirtschaftsprifer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensions-
verpflichtung vor, fiir die nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Mangels Quantifizier-
barkeit der Unterdeckung kann der bilanzierte Fehlbetrag nicht genannt werden, es wird auf folgende Angaben
verwiesen: Die von der Hochschule zu tragende Umlage betragt 5,49%. Die von den Arbeitnehmer*innen zu
leistende Umlage belauft sich auf 1,81%. Die Summe der umlagepflichtigen Léhne und Gehélter belauft sich auf
TEUR 7.512.



Abbildung Trennungsrechnung

Die Trennungsrechnung wurde zum 1. Januar 2010 eingefiihrt und ist anhand der Vollkostenrechnung hergelei-

tet.

Hochschule Nicht wirtschaftlicher Wirtschaftlicher
G & V - Position insgesamt Bereich Bereich
Ertrage aus gewohnlicher Geschafts-
tatigkeit (vor Sonderposten) 32.536.786,57 €| 32.511.441,16 € 99,9% | 25.34541€ 0,1%
Aufwand aus gewohnlicher Ge-
schéftstéatigkeit (vor Sonderposten) -32.522.099,55 €| -32.513.302,47 €| 100,0% | -8.797,08 € 0,0%
Zinsen und &hnliche Aufwendungen -311,10 € -311,10 €| 100,0% 0,00 € 0,0%
Ergebnis gewthnliche Geschéfts-
tatigkeit vor Steuern / Sonderpos-
ten 14.375,92 € -2.172,41€| -151% | 16.548,33€| 1151%
Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag 3.791,80 € 0,00 € 0,0%| 3.791,80€| 100,0%
Ergebnis gewdhnliche Geschéafts-
tatigkeit vor Sonderposten 18.167,72 € -2.172,41 €| -12,0%| 20.340,13€| 112,0%
Ertrage aus der Aufldsung des Son-
derpostens flr Investitionszuschiusse 913.005,06 € 913.005,06 €| 100,0% 0,00 € 0,0%
Aufwand aus der Einstellung in den
Sonderposten flr Investitionszu-
schiisse -741.576,17 € -741.576,17 €| 100,0% 0,00 € 0,0%
Jahresiberschuss 189.596,61 € 169.256,48 €| 89,3% | 20.340,13 € 10,7%

Im wirtschaftlichen Bereich werden neben Projekten der Auftragsforschung auch weitere wirtschaftliche Tatig-
keiten wie Weiterbildung, Sponsoring sowie der Verkauf von Publikationen und CD-Produktionen ausgewiesen.

Anzahl der Beschaftigten

Durchschnittlich beschaftigte Personen 2024:

2024 2023
Beamte 73 75
Beschéftigte (Vollzeit 82; Teilzeit 93); Vorjahr (80 / 96) 175 176
248 251

Wissenschaftliche und studentische Hilfskrafte
(4 wissenschaftliche + 75 andere) (Vorjahr 3 / 86) 79 89
Freiwilliges soziales Jahr 3 3
330 343




Abschlusspruferhonorar

Das vom Abschlusspriifer fur das Berichtsjahr berechnete Gesamthonorar geméaf § 285 Nr. 17 HGB betragt
netto 22.100,00 € (netto) und entfallt vollstandig auf Abschlussprifungsleistungen.

Haftungsverhéltnisse

Haftungsverhaltnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Beteiligungen

Die Hochschule ist mit einem Betrag in Héhe von 5.000,00 € an der Hochschul-Informations-System eG betei-

ligt.

Organe

Nach § 36 Abs. 1 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni 2011 sind die zentralen Organe das

Prasidium, der Hochschulrat und der Senat.

Hochschulrat
Cora Hermenau (bis 10.10.2024)
Prof. Dr. Romy Frohlich (bis 10.10.2024)

Dr. Stephan Venzke (bis 10.10.2024)
Joana Mallwitz (bis 10.10.2024)

Prof. Stefan Mey

Matthias llkenhans (bis 10.10.2024)
Prof. Dr. Heinz Geuen (bis 10.10.2024)

Kerstin Berghoff-Ising (ab 16.12.2024)

Dr. h.c. Edelgard Bulmahn (ab 16.12.2024)

Prof. em. Dr. Klaus Hulek (ab 16.12.2024)

Prof. Dr. Joachim Schachtner (ab 16.12.2024)

Irene Schwalb (ab 16.12.2024)

Prof. Martin Rennert (ab 16.06.2025)

Regionsrétin i.R. (Vorsitzende)

Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universitdt Minchen
(Vertreterin)

Niedersachsisches Ministerium flir Wissenschaft und Kultur

Chefdirigentin und kunstlerische Leiterin des Konzertorches-
ters Berlin

Professor Musiktheorie an der Hochschule fiir Musik, Theater
und Medien

Leiter der NDR Radiophilharmonie

Ehemaliger Rektor der Hochschule fiir Musik und Tanz Kéln
(2013-2021)

Betriebswirtin VWA, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hanno-
ver, seit 2023 Vorsitzende der Stiftung fir die HMTMH

Vorsitzende des Kuratoriums der Humboldt-Universitat zu Ber-
lin

Leibniz Emeritus Professor fiir Mathematik; von 2005 bis 2015
Vizeprasident fir Forschung der Leibniz Universitat Hannover

Staatssekretar im Niedersachsischen Ministerium fir Wissen-
schaft und Kultur, als Vertreter des Fachministeriums

Bereichsleiterin fiir Wettbewerbe beim Deutschen Musikrat
und seit 2014 Projektleiterin fir den Deutschen Musikwettbe-
werb)

Vorstandsvorsitzender Einstein-Stiftung Berlin; von 2006 bis
2020 Prasident der Universitat der Kunste Berlin



Im ersten Halbjahr 2024 kam es im Kontext eines gescheiterten Findungsverfahrens zur Besetzung der Position
einer Prasidentschaft zu Riicktrittsgesuchen von Mitgliedern des Hochschulrates, deren offizielle Annahme
durch das Ministerium am 10.10.2024 erfolgte. Auf Initiative des durch das MWK eingesetzten Staatssekretérs,
Prof. Dr. Hans Jurgen Promel, wurde dem Senat am 02.10.2024 ein Vorschlag fur die Neubesetzung des Hoch-
schulrates mit der Bitte um Beschlussfassung vorgelegt. Die Bestellung der neuen Hochschulratsmitglieder er-
folgte auf Grundlage eines an das MWK gerichtete Schreiben vom 11.11.2024. Die erste Sitzung des neuen
Hochschulrates fand am 16.12.2024 statt. Da eines der vorgeschlagenen Mitglieder nicht zur Verfuigung stand,
blieb eine Position zun&chst vakant und wurde in der ersten Jahreshélfte 2025 nachbesetzt.

Prasidium

Das Prasidium leitet gemaR § 37 Abs. 1 S. 1 NHG die Hochschule in eigener Verantwortung. Die Prasidentin
oder der Prasident vertritt die Hochschule gemaR § 38 Abs. 1 NHG nach auf3en, fuihrt den Vorsitz im Présidium
und legt die Richtlinien fur das Prasidium fest.

Prasidentin:

Professorin Dr. Susanne Rode-Breymann — bis 31.03.2024

Prasident m.d.W.d.G.b: Dr. Michael Miiller-Bahns - ab 1.4.2024 bis 30.6.2024

Président m.d.W.d.G.b: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Jurgen Promel — ab 01.07.2024

Hauptberuflicher Vizeprésident: Dr. Michael Muller-Bahns — bis 14.03.2025

Hauptberuflicher Vizeprésident m.d.W.d.G.b: Heiko Behnke - ab 1. April 2025

Nebenberuflicher Vizeprésident: Professor Oliver Wille, Ressort Kunst — bis 30.06.2024

Beauftragter fur die Kunst: Prof. Oliver Wille —ab 01.07.2024

Nebenberufliche Vizeprasidentin: Professorin Dr. Eva Baumann, Ressort Wissenschaft — bis 30.06.2024
Beauftragte fur die Wissenschaft: Prof. Dr. Eva Baumann — ab 01.07.2024

Nebenberuflicher Vizeprésident: Professor Guido Heidloff Herzig, Ressort Studium und Lehre - bis 30.06.2024

Nebenberuflicher Vizeprésident m.d.W.d.G.b.: Professor Guido Heidloff Herzig, Ressort Studium und Lehre
-ab 01.07.2024

Aktive und ehemalige Organmitglieder erhalten von der Hochschule keine Sonderzahlungen. Es werden ledig-
lich die Kosten (Fahrt- und ggf. Hotelkosten) von Mitgliedern des Hochschulrates iibernommen. Den Mitglie-
dern des Présidiums stehen fiir die Dauer ihrer Tatigkeit eine pauschale Aufwandsentschédigung i.H.v. 63,91 €
monatlich zu. Mitglieder des Senats erhalten keine zuséatzlichen Zahlungen.

Gesamtbeziige des Prasidiums

Die an die Mitglieder des Prasidiums gewahrten Gesamtbeziige betragen 517.760,93 €.

Senat

Die Aufgaben und Befugnisse des Senats richten sich nach § 41 Abs. 4 S. 4 NHG. Die Prasidentin oder der Prési-
dent fuhrt ohne Stimmrecht den Vorsitz.






Hochschule fiir Musik, Theater und Medien Hannover
Hannover

Entwicklung des Anlagevermdgens im Geschaftsjahr 2024

Anschaffungs- / Herstellungskosten Abschreibungen Bilanzwerte
Wert Wert Wert Wert
01.01.2024 Zugang Abgang Umbuchung 31.12.2024 01.01.2024 Zugang Abgang Umbuchungen  31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermdgensgegenstande
1. Entgeltlich erworbene Nutzungsrechte (Software) 330.146,00 4.760,00 3.050,80 38.653,65 370.508,85 283.383,15 17.398,91 3.048,80 0,00 297.733,26 72.775,59 46.762,85
2. Geleistete Anzahlungen 38.653,65 3.004,68 0,00 -38.653,65 3.004,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.004,68 38.653,65
368.799,65 7.764,68 3.050,80 0,00 373.513,53 283.383,15 17.398,91 3.048,80 0,00 297.733,26 75.780,27 85.416,50
Il.  Sachanlagen
1. Musikinstrumente 13.485.927,23 472.963,29 90.358,02 26.000,00 13.894.532,50 8.813.934,88 509.074,00 89.679,04 9.233.329,84 4.661.202,66  4.671.992,35
Technische Anlagen und Maschinen 3.003.784,26 108.225,03 146.486,41 0,00 2.965.522,88 2.639.720,92 161.433,06 146.473,41 0,00  2.654.680,57 310.842,31 364.063,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschéfts-
ausstattung 6.506.404,45 127.983,30 18.696,06 0,00 6.615.691,69 3.680.744,61 223.546,17 17.837,12 0,00  3.886.453,66 2.729.238,03  2.825.659,84
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 44.000,00 24.639,87 0,00 -26.000,00 42.639,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.639,87 44.000,00
23.040.115,94 733.811,49 255.540,49 0,00  23518.386,94 15.134.400,41 894.053,23 253.989,57 0,00 15.774.464,07 7.743.922,87  7.905.715,53
Ill.  Finanzanlagen
Genossenschaftsanteile 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
23.413.915,59 741.576,17 258.591,29 0,00 23.896.900,47 15.417.783,56 911.452,14 257.038,37 0,00 16.072.197,33 7.824.703,14  7.996.132,03

Anlage 1 zum Anhang



06 Ministerium fur Wissenschaft und Kultur

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
far den Landesbetrieb

Hochschule fur Musik, Theater und Medien Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschéftsjahr 2024

Anlage
zu Kapitel 0623

Positionsbezeichnung Soll Ist Abweichungen
2024 2024 mehr/ - weniger
EUR EUR EUR
1. Ertrége aus Zuweisungen und Zuschussen fur laufende
Aufwendungen
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels
aa) laufendes Jahr 25.152.000 25.536.843 384.843
ab) Vorjahre 0 0 0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln 4.500.000 4.004.388 -495.612
c) von anderen Zuschussgebern 1.800.000 1.689.177 -110.823
Zwischensumme 1.: 31.452.000 31.230.408 -221.592
2. Ertrage aus Zuweisungen und Zuschissen zur Finanzierung von
Investitionen
a) des Landes Niedersachsen aus Mitteln des Fachkapitels 267.000 267.000 0
b) des Landes Niedersachsen aus Sondermitteln 0 0 0
c) von anderen Zuschussgebern 0 0 0
Zwischensumme 2.: 267.000 267.000 0
3. Ertrage aus Langzeitstudiengebuhren 11.000 11.000 0
4. Umsatzerlose
a) Ertrage fur Auftrage Dritter 300.000 0 -300.000
b) Ertrage fur Weiterbildung 40.000 13.130 -26.870
¢) Ubrige Entgelte 300.000 226.777 -73.223
Zwischensumme 4.: 640.000 239.907 -400.093
5. Erh6hung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 0 6.657 6.657
Leistungen
6. Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0
7. Sonstige betriebliche Ertrage
a) Ertrage aus Stipendien 250.000 406.254 156.254
b) Ertrdge aus Spenden und Sponsoring 200.000 205.864 5.864
¢) Andere sonstige betriebliche Ertrage 1.300.000 1.082.396 -217.604
(davon: Ertrage aus der Auflosung des Sonderpostens fiir 850.000 913.005 63.005
Investitionszuschiisse)
(davon: Ertrage aus der Auflosung des Sonderpostens fiir 0 0 0
Studienbeitrage)
Zwischensumme 7.: 1.750.000 1.694.514 -55.486
8. Materialaufwand/Aufwendungen fur bezogene Leistungen
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere 300.000 225.191 -74.809
Materialien
b) Aufwendungen fiir bezogene Leistungen 700.000 487.628 -212.372
Zwischensumme 8.: 1.000.000 712.819 -287.181
9. Personalaufwand
a) Entgelte, Dienstbezlige und Vergutungen 16.850.000 15.556.044 -1.293.956
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fir Altersversorgung und 5.560.000 5.792.411 232.411
fur Unterstltzung
(davon: fur Altersversorgung) 3.100.000 3.538.004 438.004
Zwischensumme 9.: 22.410.000 21.348.455 -1.061.545
10. Abschreibungen auf immaterielle Vermdgensgegenstande des 880.000 911.452 31.452

Anlagevermdgens und Sachanlagen

Anlage 2 zum Anhang/1



06 Ministerium fur Wissenschaft und Kultur Anlage
zu Kapitel 0623

Soll-Ist-Vergleich des Wirtschaftsplans
fir den Landesbetrieb
Hochschule fur Musik, Theater und Medien Hannover

Gewinn- und Verlustrechnung fiir das Geschéftsjahr 2024

Positionsbezeichnung Soll Ist Abweichungen
2024 2024 mehr/ - weniger
EUR EUR EUR

11. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Bewirtschaftung der Gebaude und Anlagen 2.000.000 1.913.482 -86.518

b) Energie, Wasser, Abwasser und Entsorgung 390.000 480.991 90.991

c) Sonstige Personalaufwendungen und Lehrauftrége 2.400.000 2.662.020 262.020

d) Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.000.000 3.248.728 248.728

e) Geschéftsbedarf und Kommunikation 400.000 447.463 47.463

f) Betreuung von Studierenden 390.000 421.637 31.637

g) Andere sonstige Aufwendungen 1.250.000 1.115.571 -134.429
(davon: Aufwand aus der Einstellung in den Sonderposten fur 0 741.576 741.576

Investitionszuschisse)

Zwischensumme 11.: 9.830.000 10.289.892 459.892
12. Ertrdge aus Beteiligungen 0 0 0
13. Sonstige Zinsen und &hnliche Ertrage 0 305 305
14. Abschreibungen auf Beteiligungen 0 0 0
15. Zinsen und &hnliche Aufwendungen 0 311 311
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 -3.792 -3.792
17. Ergebnis nach Steuern 0 190.654 190.654
18. Sonstige Steuern 0 1.058 1.058
19. Jahresuberschuss/-fehlbetrag 0 189.596 189.596
20. Gewinn/-Verlustvortrag 0 1.845.769 1.845.769
21. Entnahmen aus Gewinnrlcklagen 0 403.118 403.118
22. Einstellungen in Gewinnrucklagen 0 -954.156 -954.156
23. Veranderung der Nettoposition 0 20.709 20.709
24. Bilanzgewinn/-verlust 0 1.505.036 1.505.036

Anlage 2 zum Anhang/2



hmtmh

Hochschule Flir musik
THeaTer und medien Hannover

Erlauterung der Abweichungen des Soll-Ist-Vergleiches 2024

Die Mindereinnahme im Bereich ,,Umsatzerldse fur Auftrége Dritter* (Pos. 4a) von 300 T€ resultiert aus
dem Umstand, dass 2024 kein Drittmittelprojekt im Rahmen steuerbarer Auftragsforschung durchge-
fuhrt wurde und so keine Ertrage erzielt werden konnten.

Die Ertrage fiir ,,Weiterbildung“ (Pos. 4b) im Bereich der Teilnehmer- und Gasthérergebihren blieben
hinter den Erwartungen zuriick und liegen weiterhin ca. 60% unter den Betragen des langjahrigen Mit-
tels.

Die Ubrigen Entgelte (Pos. 4.c) wurden fiir das Jahr 2024 zu optimistisch veranschlagt. Insbesondere das
Sponsoring im erwerbswirtschaftlichen Bereich blieb hinter den Erwartungen zurck.

Bei der Pos. 5. handelt es sich um eine nur geringfugige Bestandsveranderung unfertiger Leistungen, re-
sultierend aus einem laufenden Drittmittelprojekt auf dem Feld der Auftragsforschung, welches in 2024
nur geringe Aktivitaten auf sich zog und im Folgejahr aller Voraussicht nach zum Abschluss gebracht
wird.

Die ,,Ertrage aus Stipendien“ (Pos. 7a) Ubertrafen die prognostizierten Einnahmen zum einen aufgrund
von Mehreinnahmen aus dem Programm ,,Erasmus+*“. Zum anderen konnten neben den blichen Ertra-
gen aus Mitteln des Dorothea-Erxleben-Programms und des Forderkreises der HMTMH zur Finanzierung
von Deutschlandstipendien zusatzliche Mittel aus der DAAD-Férderlinie ,,STIBET beantragt werden.

Die Einsparungen bei Aufwendungen fir ,,Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe* (Pos. 8a) resultieren u.a. aus
Einsparungen beim Kauf von Musikdrucken, Zeitschriften und EDV-Verbrauchsartikeln sowie verminder-
ten Ausgaben flr Veranstaltungsaufwendungen.

Die Minderausgaben im Bereich ,,Aufwendungen fiir bezogene Leistungen* (Pos. 8b) beruhen im We-
sentlichen auf der vorzeitige Beendigung einer Beauftragung von Beratungsdienstleistungen im laufen-
den Projektvorhaben zur Einfihrung eines Campusmanagementsystems (,HISINONE*). Der urspriinglich
bis Ende 2024 mit einjahriger Verlangerungsoption geplante Beratungsvertrag mit einem externen
Dienstleister wurde vorzeitig und einvernehmlich im ersten Halbjahr 2024 gekindigt.

Stark gestiegene Kosten, insbesondere fiir den Bezug von Strom und Fernwarme haben zu einem Mehr-

aufwand bei den ,,Energiekosten (Pos. 11b) gefiihrt. In diesem Zusammenhang wurden vom MWK zum
Jahresende rd. 238 T€ u.a. zur Abmilderung der Energiepreissteigerung nachbewilligt.

Anlage 3 zum Anhang



Lagebericht der Hochschule fur Musik, Theater und Medien
Hannover fir das Wirtschaftsjahr 2024

Geschafts- und Rahmenbedingungen

Die Hochschule fiir Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) ist gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 1e Niederséachsi-
sches Hochschulgesetz (NHG) eine Hochschule in staatlicher Verantwortung des Landes Niedersachsen und
nimmt als einzige Musikhochschule Niedersachsens die Stellung einer kiinstlerischen Hochschule mit Promoti-
onsrecht ein. Mit mehrjéhrigen Zielvereinbarungen spezifizieren das Niederséchsische Ministerium fir Wissen-
schaft und Kultur (MWK) und die HMTMH Entwicklungsziele im Rahmen von Zielsetzungen und Erwartungen
des Landes zur niederséachsischen Hochschulentwicklung. Ende des 3. Quartals, bzw. Anfang des 4. Quartals
2022 wurde eine Zielvereinbarung fir die Jahre 2023 und 2024 unterzeichnet.

MaRgeblich fir die mittelfristige strategische Ausrichtung der HMTMH ist der im Februar 2022 vom Senat ver-
abschiedete Hochschulentwicklungsplan (HEP) fur den Zeitraum 2022 bis 2024. Die hier festgelegten Hand-
lungsfelder bilden Grundlage der langfristigen Reformstrategie der HMTMH, wie sie im ,,Masterplan 2030 aus-
fuhrlich dargelegt wurde. In den Masterplan zusatzlich aufgenommen wurden Aufgaben- und Malnahmenpa-
kete, die sich der Konkretisierung formulierter Ziele und den hiermit verbundenen Umsetzungsanforderungen
widmen.

In der Zielvereinbarung 2023 / 2024 sind anhand von finf Themenfeldern Ziele definiert, die sich in den Hand-
lungsfeldern des Masterplans wiederfinden. Inhalte bilden hier u.a. die Flexibilisierung von Lehrkonzepten
durch innovative Lehr- und Auffihrungsformate sowie die Etablierung eines Modellstudiengangs in der kiinstle-
rischen Ausbildung (Handlungsfeld ), die Einrichtung eines Research Hub (Handlungsfeld 1) oder die Veranke-
rung der Musikvermittlung als handlungsanleitende Querschnittsaufgabe (Handlungsfeld 1V). Ferner umfasst
die Zielvereinbarung Konzeptskizzen zur Entwicklung von sogenannten ,,Wissenschaftsrdumen*, die zusammen
mit niedersachsischen Partnerinnen und Partnern geschaffen werden sollen, um Potentiale und Synergien
standortubergreifender Kooperationen nutzbar zu machen. Genannt sind Projektpartnerschaften, u.a. mit der
Hochschule fir bildende Kiinste Braunschweig zur Bildung gemeinsamer Schwerpunktakademien, mit der Uni-
versitat Hildesheim und der Herzog August Bibliothek Wolfenbuttel zur Fortentwicklung eines Fachzentrums
Musikethnologie oder mit der medizinischen Hochschule Hannover und der Leibniz Universitat Hannover im
Handlungsfeld von Wissens- und Technologietransfer.

Fur die Umsetzung der im Masterplan 2030 definierten Reformvorhaben erhielt die HMTMH in 2023 fiir einen
Zeitraum von fnf Jahren 2,5 Mio. € aus dem Programm ,,Zukunft.niedersachsen. Weitere 0,7 Mio. € wurden
auf Grundlage eines in Sdule 1 beantragten Projektvorhabens bewilligt, welches auf Inhalte der von der
HMTMH vorgelegten Potentialanalyse fut und den Aufbau eines Research Hubs beinhaltet.

Gesamtentwicklung

Finanzierungsgrundlage der HMTMH bildet der Landeszuschuss gemaR nds. Haushaltsplan fur laufende Auf-
wendungen und Investitionen, der in 2024, vergleichbar dem Vorjahr, rd. 77% des Gesamtertrags der HMTMH
ausmachte (vgl. Abbildung folgende Seite).

Die Landesregierung hat durch den Hochschulentwicklungsvertrag 2024 - 2029 mit den nds. Hochschulen den
Landeszuschuss in bisheriger Hohe bestatigt und die Erstattung der durch Tarifvertrag und/oder Gesetz beding-
ten Personalkostenerh6hungen weiterhin fortgeschrieben. Diese Vertragsgrundlage gilt bis 31.12.2029 und bie-
tet der HMTMH so entsprechende Planungssicherheit.
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Wirtschaftsjahr

Die HMTMH schlieRt das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresiiberschuss aus gewdhnlicher Geschaftstétig-
keit nach Steuern i.H.v. knapp 190 Tsd. € ab. (vgl. Abschnitt ,,Vermdgenslage*). Das Ergebnis ist gepragt von
einer lediglich geringen Personalkostensteigerung, sowohl auf dem Feld der Lehre durch vakante Professuren
als auch auf dem Feld von Mitarbeitenden in Technik und Verwaltung, da Neu- oder Wiederbesetzungen va-
kanter Positionen eine zunehmende Herausforderung darstellen, sowie von deutlich gestiegenen Aufwendun-
gen fiir die Bewirtschaftung von Geb&uden und Anlagen bei moderat verminderter Investitionstatigkeit.

Folgende Entwicklungen, Tatigkeitsschwerpunkte, Malinahmen und Ereignisse pragten das Wirtschaftsjahr
2024:

e  Die HMTMH war in 2024 weiterhin intensiv mit der Suche von Ausweichfléchen fur die klnstlerische Aus-
bildung vor dem Hintergrund einer ursprunglich fir 2024 auf der Agenda stehenden Fassadensanierung
am Hauptgebaude befasst. Der MaRnahmenbeginn wurde mit Blick auf Ausschreibungsfristen und kom-
plexe Detailplanungen durch das staatliche Baumanagement sowie eine verspétet erstellte HU-Bau um
zwolf Monate aufgeschoben. Bereits Ende 2023 riickte zur Bereitstellung von Ausweichflachen fur die
kiinstlerische Ausbildung eine realisierbare ,,Minimallésung* in den Focus, die u.a. die Ausweitung von
Mietflachen im Geb&ude Loebensteinstrale / Seelhorststralle und eine Erweiterung von Mietflachen am
Standort Weidendamm beinhaltete. Eine entsprechende Umsetzung wurde 2024 konkretisiert (vgl. Ab-
schnitt IV Raumressourcen).

e  Die HMTMH konnte in 2024 erhebliche Sondermittel des Landes fiir Forschung, Lehre und Infrastruktur
akquirieren. Aus dem Forderprogramm ,,Wissenschaftsrdume* des Landes Niedersachsen und der Volks-
wagenStiftung zur Starkung von Kooperationen zwischen niederséchsischen Hochschulen und auf3eruni-
versitaren Forschungseinrichtungen erhielt die HMTMH insgesamt 2,45 Mio. € fur mehrjahrige For-
schungsvorhaben, die in Kooperation mit der HbK Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Han-
nover durchgefiihrt werden. Im Rahmen der Dachinitiative ,,Hochschule.digital Niedersachsen* wurden
der HMTMH flr die kommenden Jahre ferner knapp 940 Tsd. € bereitgestellt. Ziel dieser Landesinitiative
ist, den gestiegenen Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung zu begegnen
und die hiermit verbundenen Potentiale auszuschdpfen.

e ImFebruar 2024 erfolgte die Ausschreibung fiir die Forderlinie "Potenziale strategisch entfalten™ durch
das MWK und die VolkswagenStiftung. Mit der Zielsetzung einer nachhaltigen Etablierung der HMTMH als
Niedersachsens kulturellem Leuchtturm fiir Kunst, Wissenschaft & Bildung in Musik, Theater und Medien,
wurden fur die Antragsstellung von Seiten des Présidiums unter Federfihrung von Prof. Dr. Eva Baumann
und Prof. Dr. Christoph Klimmt im Marz im Rahmen eines partizipativen Prozesses maogliche Inhalte kon-
kretisiert. Mittels einer SWOT-Analyse und aufbauend auf den Zielsetzungen des Masterplans wurden



strategische Innovations- und Modernisierungsprojekte aus allen Bereichen der Hochschule gesammelt
und im Antrag "The Well-Tempered HMTMH" in sieben Handlungsfeldern / Domains zusammengefuhrt.
Im November fand die Begutachtung statt, im Rahmen derer der Antrag vor einer interdisziplinren und
internationalen Kommission prasentiert wurde.

e ImJuli 2024 hat das MWK Prof. Dr. Hans Jurgen Promel mit Wirkung zum 1. Juli 2024 voriibergehend als
Beauftragten des Ministeriums die Leitung der Hochschule fiir Musik, Theater und Medien Hannover
(HMTMH) Gibertragen.

e Im Rahmen der Digitalisierung und zur Verbesserung der Raumsituation hat die HMTMH zum Sommerse-
mester 2024 das bereits 2023 projektierte Raumplanungs- und Veranstaltungssystem ASIMUT eingefihrt,
ein digitales und dezentral nutzbares Softwaresystem, welches die besonderen Bedarfe einer Musikhoch-
schule optimal erfillt. Mit der Implementierung des Systems ist ein Meilenstein des Masterplans 2030
erreicht. Nach der Etablierung wurden und werden sukzessive weitere Geschaftsprozesse im Bereich des
Veranstaltungsmanagements in ASIMUT abgebildet, um fur alle Seiten die Mehrwerte durch die neuen
Maglichkeiten mit der Software auszubauen und Aufwénde bei der Veranstaltungs- und Konzertplanung
fur die Lehrenden und Studierenden zu minimieren.

e  Weiterhin zentrales Digitalisierungsprojekt der HMTMH bildet die Weiterentwicklung der digitalen Studie-
rendenverwaltung bis hin zur Einfihrung eines umfassenden Campusmanagement-Systems ,,HISinOne*.

e Zum 4. Quartal 2024 konnte die HMTMH vier Professuren neu besetzen. In den Fachern Schauspiel, Block-
fléte und Musikethnologie kam es zur Besetzung vakanter W2-Professuren, im Fach Musikphysiologie zu
einer vorgezogenen Berufung einer W3-Professur auf Lebenszeit aus dem durch Bundesmittel geférderten
Tenure Track-Programm.

e  Ende 2024 wurde durch Besetzung der Leitungsposition mit dem Aufbau des Research Hub an der
HMTMH gemaR Zielvereinbarung und strategischer Ausrichtung des Masterplans 2030 begonnen.

e  Die Fortfiihrung des Verfahrens zur Wiederbesetzung der Position einer Prasidentin bzw. eines Prasiden-
ten fUhrte auch in 2024 zu keinem abschlieBenden Ergebnis und zog weitere verschiedene gerichtliche
Auseinandersetzungen nach sich. Zwischenzeitig konnten alle Verfahren beigelegt bzw. auRergerichtlich
beendet werden. Das Findungsverfahren zur Wahl einer Présidentin bzw. eines Prasidenten konnte im
September 2025 neu begonnen werden.

Der Personalaufwand fur das hauptberufliche Personal einschlielich studentischer Hilfskrafte ist mit einem
Plus von 1,6% gegenuber dem Vorjahr nur moderat gestiegen. Bei den lehrunterstiitzenden sowie sonstigen
Personalaufwendungen sind in 2024 gegeniiber dem Vorjahr Mehrausgaben von knapp 204 Tsd. €, bzw. 8,3 %
zu verzeichnen. Auf die Vergitung von Lehrbeauftragten entfielen vor dem Hintergrund der Stundensatz-Erho-
hung knapp 186 Tsd. € (+ 11,3 %). Ebenfalls gestiegen sind Ausgaben fir Honorare in der Lehre (+104 Tsd. €).
Rucklaufig entwickelten sich die Aufwendungen fir Personalfremdleistungen in Gestalt von Zeitarbeitskraften
zwecks Uberbriickung von Stellenvakanzen (-70,9%).

Im Studienjahr 2024 (nicht Wirtschaftsjahr) konnten die bereitgestellten Studienqualitatsmittel vollstandig ver-
ausgabt und der Ubertrag aus dem Vorjahr abermals reduziert werden. Zu Beginn des 4. Quartals 2023 standen
Mittel i.H.v. knapp 96 Tsd. € aus der Vorperiode zur Verfigung. Zum abgeschlossenen Studienjahr 2024
(30.09.2024) wurde ein Stand von knapp 62 Tsd. € erreicht. Mit knapp 1,038 Mio. € Uberstiegen die Ausgaben
des Wintersemesters 23/24 und die des Sommersemesters 24 die Einnahmen des Studienjahres 2024

(1,005 Mio. €) um knapp 34 Tsd. € (hierzu ausfuhrlich Abschnitt ,,Studienqualitatsmittel”).



. Lehre und Studium

Mit 1.518 Studierenden (einschlieBlich Beurlaubungen) im Wintersemester (WiSe) 23/24 und 1.450 Studieren-
den (einschlieBlich Beurlaubungen) im Sommersemester (SoSe) 24 sanken die Studierendenzahlen gegeniiber
dem Vorjahr geringflgig (WiSe 22/23 = 1.567; SoSe 23 = 1.489).

Im mehrjéhrigen Vergleich stellt sich das Verhaltnis zwischen grundstandigen Studiengéngen (einschliel3lich
Schauspiel und musikalischer Frihférderung) und den Master-Studiengangen (einschlie3lich Soloklasse) ver-
gleichsweise konstant dar. Studierende weiterfiihrender Studiengédnge machen seit 2015 in einer Spanne zwi-
schen 39 und 43 % durchschnittlich rd. 41,1 % aller an der HMTMH immatrikulierten Studierenden aus. Im Stu-
dienjahr 2024 lag der Wert bei 43,3 %.

Zum WiSe 2024/2025 wurden auf Basis der Kapazitatsberechnung an der HMTMH, unverandert zum Vorjahr,
429 Studienplatze fur Neuzulassungen ausgewiesen. Dieser Aufnahmekapazitat standen 2.588 Bewerbungen
gegenuber (Vorjahr 2.283). 2.048 Bewerbungen entfielen auf 349 Studienplétze in der Musikausbildung, 447
Bewerbungen auf zehn Studienplétze im Schauspiel und 93 Bewerbungen auf 70 Studienplatze in den Medien-
wissenschaften.

Den seit einigen Jahren riicklaufigen Studierendenzahlen in den lehramtsqualifizierenden Studiengéngen ver-
sucht die HMTMH seit geraumer Zeit durch verschiedene MalRnahmen zu begegnen. Der zum WiSe 24/25 deut-
liche Anstieg der Studienanfangerzahlen im Bachelor mit Lehramtsoption mag belegen, dass die seit zwei Jah-
ren initilerten MaRnahmen zur Attraktivititssteigerung der Lehramtsausbildung Wirkung zeigen. Fur das Studi-
enjahr 2025 kdnnen 39 Studienanfanger*innen (WiSe 24/25) verzeichnet werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich
dieser Trend zeitversetzt auch im Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien stabilisiert. 19 Studienanféan-
ger*innen zum WiSe 24/25 bieten hier Anlass zur Hoffnung. Mit dem im Masterplan formulierten Zielen einer
stérkeren Vermittlung zwischen kinstlerischer und padagogischer Ausbildung sowie einer Erhéhung des Anteils
des hauptberuflichen Personals in der kiinstlerischen Ausbildung der lehramtsbezogenen Studiengénge stehen
weitere Schritte auf der Agenda, die Attraktivitat der Lehramtsausbildung an der HMTMH zu stérken.

Entwicklung der Studienanfanger*innenzahlenin der Lehramtsausbildung fir Gymnasien
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Fur das Jahr 2024 kann die HMTMH mehr als 180 Wettbewerbserfolge von Studierenden sowie jungen Absol-
ventinnen und Absolventen vorweisen, die sich in regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerben
oder Stellenbesetzungsverfahren erfolgreich durchsetzen konnten.

Im WiSe 2024/2025 stehen Studierende aus 61 Nationen und allen Kontinenten an der HMTMH fur einen ho-
hen Internationalisierungsgrad. Die Anteile Studierender aus dem europdischen Ausland mit 8,2 % (Vorjahr



8,4 %) sowie aullereuropaischen Ausland mit 24,8 % (Vorjahr 25,1 %) betragen ein Drittel aller Immatrikulatio-
nen.

Fur das WiSe 2024/2025 kénnen in den drei Fachrichtungen Musikwissenschaft, Musikp&dagogik und Kommu-
nikationswissenschaft 40 Promotionsvorhaben ausgewiesen werden. Im Zeitraum 2019 bis 2024 wurden an der
HMTMH insgesamt 22 Promotionsvorhaben abgeschlossen. Davon befanden sich Ende 2024 noch 4 in der
Drucklegung.

Zukunftsvertrag ,, Studium und Lehre starken“ (ZSL)

Die im Zukunftsvertrag ,,Studium und Lehre starken* (ZSL) mit dem Land Niedersachsen getroffene Vereinba-
rung zur Bereitstellung von zusétzlich 46 Studienplatzen fur das Studienjahr 2023/2024 konnte seitens der
HMTMH nur teilweise erfiillt werden.

Im Studiengang BA ,,Popular Music* wurde die zusatzlichen Studienplatze mit 10 Neuaufnahmen erfillt. Im Stu-
diengang BA ,,Kommunikationswissenschaft“ wurde die Zielzahl von 39 Studienplatzen mit 36 Studienanfan-
ger*innen anndhernd erreicht und der Vorjahreswert mit 23 Aufnahmen deutlich Gibertroffen. Im Studiengang
»Fachertbergreifender Bachelor, erstes Fach (Major Music)* konnte die Zahl der Neuaufnahmen zwar ebenfalls
deutlich gesteigert, die 26 zusatzlichen Studienplatze jedoch nicht besetzt werden.

Die HMTMH erhielt im Rahmen des ,,ZSL* Mittel i.H.v. 1,830 Mio. € zuziglich weiterer 153.772 € aus dem so
bezeichneten Mischparameter. Die Uber dieses Programm bereitgestellten Finanzmittel i.H.v. 1, 984 Mio. €
wurden in 2024 vollstandig verausgabt.

Lehrentwicklung und Qualitatssicherung in der Lehre
Reakkreditierung der Studiengange an der HMTMH

Die Reakkreditierung der kiinstlerischen und kiinstlerisch-padagogischen sowie der am 1JK angesiedelten kom-
munikationswissenschaftlichen Studiengéange bildete bereits 2023 Schwerpunkt der Arbeit auf dem Feld der
Qualitatssicherung in Studium und Lehre. Uber 20 zur Reakkreditierung anstehende Studiengéange wurden im
Rahmen von drei Clustern und einem zeitlich vorgelagerten Cluster zusammengefasst, zu denen jeweils ein um-
fanglicher Evaluations- und Akkreditierungsbericht erarbeitet wurde. Die von der ZEvA betreute Reakkreditie-
rung der kommunikationswissenschaftlichen Studiengénge — u.a. der reformierte Bachelorstudiengang Kom-
munikationswissenschaft, der zum Oktober 2023/24 in wesentlich geénderter Form startete — erfolgte, geman
Vorschlag der Agentur, ohne Auflagen bereits 2023. Im Berichtszeitraum 2024 konnte das aufwendige Verfah-
ren zu einem vorlaufigen Abschluss gebracht werden.

Campus Management

In 2024 kam es zum erstmaligen Einsatz der digitalen Bewerbungsplattform Muvac, welche durchgéngig digi-
tale Prozesse zwischen Bewerber*innen, Kommissionen und der Administration ermdglicht. In einem Pilotver-
fahren wurden die neuen Verfahren fiir die Studiengénge des Instituts fur Journalistik und Kommunikationsfor-
schung sowie fur den Diplomstudiengang Schauspiel getestet, um eine fundierte und erfahrungsbasierte Ent-
scheidung uiber die Uberlegungen zur Ablésung des bisherigen Bewerbungsportals HISinOne-APP treffen zu
kénnen. Da die Erfahrungen durchgéngig positiv waren, wird die Plattform ab 2025 fiir Bewerbungen in allen
Studiengangen der HMTMH sowie in dem gesamten Stipendienbereich genutzt. Darliber hinaus wird die Ein-
fuhrung eines Campus Management Systems weiter vorangetrieben.



lI. Forschung und kinstlerische Entwicklungsvorhaben

Forschung

Im Unterschied zu vielen anderen Musikhochschulen in Deutschland verfiigt die HMTMH neben ihrer kiinstleri-
schen Ausrichtung iber ein klar konturiertes und etabliertes wissenschaftliches Profil, welches gepragt ist
durch vielfaltige wissenschaftliche Forschungsaktivitaten in den Fachgruppen Musikwissenschaft, Musikpéada-
gogik und Kommunikationswissenschaft. Inhaltliche Akzente in den verschiedenen Teildisziplinen werden durch
Forschungsvorhaben von sechs priméar wissenschaftlich-profilbildenden Instituten gesetzt. Die Forschungsakti-
vitaten zeichnen sich durch eine breite thematische und methodologische Vielfalt aus und sind — auf nationaler
wie internationaler Ebene — nicht selten als interdisziplindre Forschungsverbiinde konzipiert. Mit Griindung des
Research Hub Ende 2024 wurde zudem eine wissenschaftliche Plattform geschaffen, die die wissenschaftsbezo-
genen Aktivitaten, Einrichtungen, Datenbanken und Netzwerke der HMTMH biindelt und vernetzt.

Entwicklungder Drittmitteleinnahmen
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Mit einem j&hrlichen Volumen von mehr als 1,30 Mio. € Drittmitteleinnahmen im Durchschnitt der letzten 13
Wirtschaftsjahre ist die HMTMH eine drittmittelstarke Musikhochschule. Im Wirtschaftsjahr 2024 betrugen die
Drittmitteleinnahmen (G&V-Positionen 1c, 2c und 4a; ohne Spenden und Sponsoring) rd. 1,689 Mio. € und lie-
gen damit leicht Uber dem Vorjahreswert und deutlich Giber dem langjahrigen Durchschnitt. Es sind zukunfts-
weisend einige Projekte mit teils mehrjéhrigen Laufzeiten vorangetrieben worden, um diese Position weiter zu
stutzen.

Drittmitteleinnahmen 2024 2023 Veranderung absolut in %

1c) Ertrage aus Zuwendungen und Zuschiissen fir Ifd. Aufwendungen von anderen Zuschussgebern

Bundesmittel 505.317€| 450.738€ 54.579€ 12,1%
Mittel DFG 591.031€| 490.928€ 100.103 € 20,4%
Sonstige Mittelgeber 437.670€| 772.673€ -335.003 € -43,4%

2c) Ertrage aus Zuwendungen und Zuschussen fiir Investitionen von anderen Zuschussgebern

0€ 0€ 0€ 0€
4a) Ertrage aus Auftrégen Dritter
Zuschisse flr Forschung und dhnliches 0€ 51.194 € -51.194 € -100,0%
Jahresabgrenzungen & Riickzahlungen ~ 155.159€| -127.337€ 282.495 € -221,8%
Summe 1.689.177€| 1.638.196 € 50.981 € 3,1%




Kunstlerische Entwicklungsvorhaben

Die HMMTH stellte im zweiten Jahr seit Verabschiedung des Masterplans 2030 kiinstlerische Entwicklungsvor-
haben weiterhin in den Mittelpunkt von Entwicklungspotentialen und dies vor dem Hintergrund der getroffe-
nen Zielvereinbarung mit dem Land insbesondere unter dem Format COLOURFUL BOX. Es wurde rd. 26.800 Be-
sucher*innen die Mdglichkeit erdffnet, sowohl dem tradierten 6ffentlichen Biihnenprésenztraining beizuwoh-
nen, vor allem aber auch die Ergebnisse kunstlerischer Entwicklungsvorhaben direkt mit zu erleben.

Dariber hinaus sind mit dem Kammermusikfestival, den Kunstfestspielen in Herrenhausen sowie den Formaten
SOLISTENTAGE und MEISTERSTUCK erfolgreiche Events im Jahr 2024 durchgefiihrt worden. Zudem sind erfolg-
reiche Berufungen, Projekte und die Produktion eines Langfilms durchgefiihrt worden.

[ll. Internationalisierung

Das International Office (I10) der HMTMH steht Hochschulmitgliedern und Angehérigen mit Beratungs- und Be-
treuungsaktivitaten in allen Sprach- und grenziibergreifenden Belangen zur Verflgung. Es unterstiitzt internati-
onale Bewerber*innen durch verschiedene Angebote und u.a. auch bei der kiinstlerischen Eignungsprufung.

Zentral fur die Arbeit im 10 sind die Organisation, Durchfiihrung und Abrechnung von Mobilitaten fur Studie-
rende, Lehrende und Mitarbeitende aus Technik und Verwaltung. Grundlage hierfir bilden sogenannte ,,Inter-
Institutional Agreements” (IIA, Kooperationsvereinbarungen) mit diversen Hochschulen. Die HMTMH verfugt
durchschnittlich Gber rd. 80 solcher zeitlich begrenzter Agreements mit europaischen Partnerhochschulen. Zu-
dem ist die HMTMH Mitglied des AEC (Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et
Musikhochschulen), einem européischen kulturellen und padagogischen Netzwerk mit mehr als 300 Mitglie-
dern aus 55 Landern.

Die HMTMH ist seit dem Jahr 2000 Mitglied der europaischen ERASMUS Charta, welche eine Beteiligung an
dem Programm ERASMUS+ fiir Bildung Jugend und Sport der EU ermdglicht. Fiir das akademische Jahr 2023/24
standen dem IO aus dem ERASMUS+ Programm rd. 120 Tsd. € zur Verfligung. Mit diesen Mitteln konnten Leh-
rende, Studierende und Mitarbeitende im europdischen Ausland Mobilitdten umsetzen.

IV. Raumressourcen

Die HMTMH befindet sich rund 25 Jahren in der Situation, in kaum bedarfsgerechten, unzeitgeméfi3en und
quantitativ unzureichenden R&umen an einer Vielzahl von zersplitterten Standorten untergebracht zu sein. Die
Disparatheit der Standorte Uber das Stadtgebiet Hannovers bis hin zur Expo-Plaza erschwert Synergien in der
kunstlerischen Projektarbeit, Lehre, Forschung, Technik sowie Administration und schrankt zudem interdiszipli-
nares Arbeiten ein, das in kreativen Fachern immens wichtig ist und ,State of the Art moderner Hochschulen
sein muss.

Seit Vorlage einer Flachenbedarfsplanung Ende des Jahres 2016 hat die HMTMH immer wieder umfangreiche
Planungsarbeiten flr die Beseitigung des Flachendefizits geleistet, insbesondere dann, wenn sich Perspektiven
einer Flachenerweiterung am Hauptstandort Neues Haus boten. Im Mai 2020 erfolgte von Seiten des MWK
eine formale Anerkennung des Flachenbedarfs der HMTMH im Umfang von 17.181 m2 Nutzflache 1 bis 6, dies
bei einem Flachenbestand von damalig 15.377 m2 Nutzflache. Die HMTMH hat in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Aktivitdten entfaltet um dem zunehmenden Raumproblem zu begegnen. Insbesondere eine Mach-
barkeitsstudie sowie die Anmietung weiterer Fl&chen sollen zur Behebung des Raumproblems beitragen.

Besondere BaumalRnahmen

Fur die Sanierungsmanahme der Stahlbetonstiitzen in der Tiefgarage durch fortgeschrittene Bewehrungskor-
rosion wurden zundchst Sondermittel in Héhe von 2,27 Mio. € als NotmaRnahme aus dem Kapitel 0604 (Bauan-
gelegenheiten der Hochschulen) bewilligt. Die Gesamtkosten dieser KNUE-MaRnahme erhéhen sich durch Kos-
tensteigerungen aufgrund unvorhergesehener Schaden auf 3,24 Mio. €.

Aus dem ,,Sondervermdgen allgemeiner Hochschulbau* wurden urspringlich Landesmittel in Hohe von
21,7 Mio. € fur die Sanierung der Fassade (1. TeilmaBnahme) und der Innenrdume (2. Teilmallnahme) des



Hauptgeb&udes bewilligt. Aufgrund stark gestiegener Baupreise und zusatzlichem Aufwand zur energetischen
Sanierung belaufen sich allein die geschatzten Baukosten fur die Fassadensanierung mittlerweile auf einen Be-
trag von ca. 18,3 Mio. €, so dass diese TeilmaRnahme aus der GesamtmalRnahme herausgeldst wurde und nun-
mehr eigenstandig als ,,Betonfassadensanierung* fortgefiihrt wird.

Die ebenfalls aus dem ,,Sondervermdégen allgemeiner Hochschulbau“ als KNUE-MaRnahme bewilligten Mittel in
Hohe von 2,37 Mio. € fur ,,Sofortmanahmen Innenrdume* im Hauptgebaude Neues Haus konnten kapazitats-
bedingt ebenfalls erst zum Jahresende 2024 starten, so dass zunéchst lediglich ca. 50 T€ fur die Sanierung von
Abwasserleitungen verausgabt werden konnten.

Dariber hinaus wurden der HMTMH aus dem ,,Sondervermdgen zur Nachholung von Investitionen durch ener-
getische Sanierung und Infrastruktursanierung von Landesvermdgen® im Juni 2024 Haushaltsmittel in Hohe
von bis zu 1,194 Mio. € fur die energetische Dachsanierung des Gebaudes Plathnerstralie 35 sowie die Umr(s-
tung auf energiesparende Beleuchtung im Hauptgebaude Neues Haus bewilligt. Aus Kapazitatsgriinden kann
die Bauplanung durch das SBH voraussichtlich erst im kommenden Jahr beginnen.

V. Technische Infrastruktur / Zentrale Einrichtungen

Die bereits in den vergangenen zwei Jahren eingeleiteten Projekte zur Modernisierung der IT-Infrastruktur wur-
den in 2024 durch den weiteren Ausbau der IT-Landschaft, durch die Erweiterung von Services sowie durch
MaRnahmen zur Erhéhung der Cybersicherheit intensiv fortgesetzt.

Die Abteilung IV fur Informationstechnologie hat sich in 2024 neu organisiert und ist in den relevanten Organi-
sationen, wie z.B. DFN und den neu geschaffenen Kooperationszusammenhéangen auf Landesebene (u.a. HAN
und LANIT) durch die Person des Abteilungsleiters deutlich prasenter vertreten. In 2024 erfolgte eine weitge-
hende Umstrukturierung des IT-Support an der HMTMH.

Im Rahmen der Digitalisierung / Professionalisierung der Administration geman Masterplan 2030 (Handlungs-
feld V ,,Strukturen fir die Zukunft“) und zur Verbesserung der angespannten Raumsituation begann die
HMTMH in 2023 mit der Auswahl eines digitalen und dezentralen Raumplanungssystems, welches die besonde-
ren Bedarfe einer Musikhochschule abdeckt, sowie mit ersten Implementierungsschritten. Das letztendlich pré-
ferierte IT-System ,, ASIMUT* konnte zum SoSe 2024 ausgerollt und in den Regelbetrieb Gberfuhrt werden.

Die zentrale Hochschulbibliothek hat in 2024 ihre Strategie zur Ausweitung von Medienangeboten (iber digitale
Zugriffe weiter konsequent ausgebaut. Aufgrund eines attraktiven Konsortialangebotes konnte die bisherige
,JSTOR Music Collection* auf den JSTOR Vollzugriff (alle JISTOR-Zeitschriften) umgestellt werden. Uberdies wur-
den etliche eBooks als Einzelkdufe (teils innerhalb der Plattformen JSTOR und ProQuest Ebook Central) getatigt.
Seit 2024 nimmt die HMTMH an einem Publish & Read-Vertrag fur Zeitschriften des Verlages Taylor & Francis
teil, der sowohl Lesezugriff als auch vergiinstigtes Publizieren in etlichen geistes- und sozialwissenschaftlichen
Zeitschriften des Verlages ermdglicht. Die Lizenz Cambridge University Journals / Humanities and Social Sci-
ences wurde bis 2027 verlangert, die sowohl einen Lesezugriff als auch das Publizieren in etlichen geistes- und
sozialwissenschaftlichen Zeitschriften des Verlages beinhaltet. Seit 2024 nimmt die HMTMH an allen existieren-
den DEAL-Vertragen teil. Zudem wurde die konsortial verhandelte Publikationsvereinbarung mit dem MDPI
(Multidisciplinary Digital Publishing Institute) fuir die Jahre 2025-26 unterzeichnet, die es der HMTMH ermdg-
licht, ohne Pauschalkosten vergiinstigte Open Access-Publikationen (Bucher und Zeitschriftenartikel) zu nutzen.



VI,

Personalentwicklung

Der Personalumfang der HMTMH hat sich gegenuber dem Vorjahr in Summe um 5,89 Vollzeitdquivalente redu-
ziert (einschlieBlich dritt- und sondermittelfinanzierten Personals, jeweils zum 31.12. eines Jahres). Die Zahl der
Lehrbeauftragten sank von 228 auf 224 Personen.

In den einzelnen Personalkategorien des hauptberuflichen Personals stellt sich die Veranderung wie folgt dar:

Entwicklung der Personalzahlen 2024 2023 Verénderung
Kopfe VZA Kopfe VZA Kopfe  VZA
absolut in %] absolut in %| absolut in %] absolut in%

Professuren 1) 90 81,72 93 84,42 -3 -2,7

davon: weiblich 32 356% 275 33% 31 333% 27,75 32,9% 1 -025
mannlich 58 64,4%| 54,22 66,3% 62 66,7%| 56,67 67,1% -4 -245

Kinstlerischer Mittelbau 2) 37 25,02 42 26,65 -5 -163
weiblich 16 432%| 10,78 43,1% 21 50,0%| 13,08 49,1% -5 -2,3
mannlich 21 56,8%| 14,24 56,9% 21 50,0%| 13,57 50,9% 0 0,67

Wissenschaftlicher Mittelbau 36 28,2 39 30,45 -3 -225
weiblich 25 69,4%| 19,45 69,0% 29  74,4% 22,7 74,5% -4 -325
mannlich 11 30,6% 8,75 31,0% 10 25,6% 7,75 255% 1 1

Mitarbeiter*innen Tech. & Verw. 3) 83 73,4 82 72,71 1 0,69
weiblich 51 61,4%| 43,95 59,9% 55 67,1%| 48,06 66,1% -4 411
mannlich 32 38,6%| 29,45 40,1% 27 329%| 24,65 339% 5 4,8

1) einschlief3lich Lehrstuhlverwaltungen (2024 = 10, 2023 = 13), Gastprofessuren (2024 =3, 2023 =2)

2) ohne abgeordnete Lehrkrafte (2024 = 2, 2023 =1)

3) einschlieflllich Président*in / HVP, ohne Mitarbeitende "FSJ Kultur" (2024 = 3, 2023 = 3)

Die Einhaltung des Ermachtigungsrahmens im Bereich der Personalkosten auf dem Feld des Tarifpersonals kann
fur 2024 wie folgt dokumentiert werden:

An der HMTMH existiert kein auRertariflich bezahltes Personal

Gesamtaufwand fir Tarifbereich 10.385.238,95€
/. |Personal aus Sondermitteln

(bspw. Mittel aus Kapitel 0608, VW-Vorab) 1) -1.541.534,30€
/. |Personal aus Drittmitteln (bspw. EU, DFG) -1.045.619,31€
= |aus Landesmitteln finanzierter Aufwand fur Tarifpersonal 7.798.085,34 €
/. |Erméchtigungsrahmen gemaR Haushaltsplan -9.049.933,40€
= |Uber- bzw. Unterschreitung Ermachtigungsrahmen -1.251.848,06 €
1) einschlieBlich Mittel ZSL & Studienqualitatsmittel




Ertragslage

Der HMTMH standen im Wirtschaftsjahr 2024 Ertrage aus gewodhnlicher Geschaftstatigkeit i.H.v. insgesamt rd.
33,449 Mio. € zur Verfugung. Das Volumen Ubertraf den Vorjahreswert um 2,4 % (32,674 Mio. €).

Die Ertrage aus Zuwendungen des Landes fir laufende Aufwendungen in H6he von rd. 25,537 Mio. € errechnen
sich wie folgt:

Haushaltsansatz Kap. 0623 24.876.000,00 €
Zuschuss Energiekostensteigerung 237.667,00€
Inflationsausgleich 2023 / Anpassung der Besoldung 243.256,00 €
Anteil Inflationsausgleich 2023 -147.739,17€
Ausgleich Forderung aus Vorjahr (gerundet) -25.725,00 €
Zwischensumme 25.183.458,83 €
Veranderung Spitzabrechnungen 77.384,29€
Bauunterhalt 266.000,00€
Ersatzkrafte Mutterschutz 10.000,00 €
Summe 25.536.843,12€

Die Einnahmen aus Sondermitteln des Landes sind in 2024 gegeniiber dem Vorjahr um knapp 84 Tsd. € gestie-
gen (+ 2,0%). Eine &hnliche Entwicklung kann fir den Drittmittelbereich abgelesen werden (G&V-Positionen 1c,
2c sowie 4a; ohne Spenden und Sponsoring). Hier stiegen die Ertrdge um knapp 51 Tsd. € bzw.3,1%.

Mit knapp 33,263 Mio. € erhdhten sich die Aufwendungen der HMTMH aus gewdhnlicher Geschéftstatigkeit
gegeniiber dem Vorjahr (32,690 Mio. €) um knapp 573 Tsd. € bzw. 1,8 %.

Die Personalausgaben der HMTMH (einschlieRlich sonst. Personalaufwendungen und Lehrauftréage) erhéhten
sich mit rd. 24,010 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (23,464 Mio. €) um rd. 546 Tsd. €, was einem Anstieg von
2,3 % entspricht. Die hierin enthaltenen sonstigen Personalaufwendungen und Lehrauftrége sind im Saldo um
knapp 204 Tsd. € bez. um 8,3 % gestiegen.

Im Wirtschaftsjahr 2024 kam es zu Anlagenzugéngen (einschlieBlich Anlagen in Bau) mit einem Investitionsvolu-
men von knapp 742 Tsd. € (Vorjahr 909 Tsd. €). Der Anschaffungswert (iberstieg die vom Land hierfiir bereitge-
stellten Mittel i.H.v. 267 Tsd. € erheblich. Der Investitionssumme standen in 2024 Abschreibungen auf Sachan-
lagen und Vermdgensgegenstanden i.H.v. von rd. 911 Tsd. € gegeniber.

Die Kalkulation von Gestehungskosten im Bereich der Auftragsforschung und der Anwendung gesicherter Er-
kenntnisse unterliegt seit Ende 2008 der Vollkostenrechnung. Fiir das Wirtschaftsjahr 2024 kann ein diesbeziig-
licher Kostendeckungsgrad nicht ermittelt werden, da kein Projekt im Bereich der Auftragsforschung abge-
schlossen wurde. Im Bereich der sonstigen Dienstleistungen ist die Vollkostenrechnung die maRgebende Kalku-
lationsgrundlage, soweit dies unter Bericksichtigung marktspezifischer und rechtlicher Rahmenbedingungen
mdglich ist.

Nach den Vorschriften der VV zur LHO ist im Lagebericht dariiber hinaus auf die Leistungsfahigkeit und den
Ausnutzungsgrad der wichtigsten Sachanlagen einzugehen. Diese Bestimmung hat die Hochschule bei der Er-
stellung des Jahresabschlusses mit dem Ergebnis geprift, dass diese Forderung fur staatliche Hochschulen auf-
grund des Fehlens allgemeiner und hochschulubergreifender Leistungswerte der Forschungskapazitaten nicht
umsetzbar ist.

Studienqualitatsmittel

In das Wirtschaftsjahr 2024 (nicht Studienjahr) fiel die zweimalige Bereitstellung von Studienqualitatsmitteln
durch das Land Niedersachsen. Zum SoSe 2024 waren es rd. 485 Tsd. €, zum WiSe 2024/2025 wurden

532 Tsd. € zur Verfiigung gestellt. Diesen Einnahmen von rd. 1,017 Mio. € standen im Wirtschaftsjahr 2024 Aus-
gaben von 1,002 Mio. € gegeniiber. Dies entspricht einer Ausgabenquote von 98,5 %. Die Verbindlichkeit der
HMTMH gegeniiber dem Land aus nicht verausgabten SQ-Mitteln betrdgt zum Bilanzstichtag 31.12.2024 knapp
339 Tsd. € (Vorjahr 324 Tsd. €).
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Wesentliche Positionen im Wirtschaftsjahr, die aus SQ-Mittel bestritten wurden, bildeten Ausgaben fur zusatz-
liche Lehrangebote (knapp 399 Tsd. €), fiir zusatzliches klinstlerisch-wissenschaftliches Personal (266 Tsd. €)
sowie fur zusatzliches Personal zur Verbesserung von Servicedienstleistungen.

Berufungspool

GemaR § 2 Abs. 7 des Hochschulentwicklungsvertrages hat sich die HMTMH verpflichtet, einen Berufungspool
in Hohe von mindestens 0,5 % des jahrlichen Ausgabenansatzes ihres Hochschulkapitels vorzuhalten. Geman
dieser Rahmenvorgaben ist eine Position in H6he von rd. 127 Tsd. € auszuweisen. Die entsprechenden moneté-
ren GroRen aus den Berufungszusagen kénnen wie folgt dokumentiert werden:

e  Ausstattung einer Professur W2 (100%) Musikethnologie in 2024 mit Zusagen i.H.v. 185 Tsd. €,
e  Ausstattung einer Professur W2 (75%) Blockflote in 2024 mit Zusagen i.H.v. 28 Tsd. €.

e  Ausstattung einer Professur W2 (100%) Schauspiel in 2024 mit Zusagen i.H.v. 20 Tsd. €
Finanzlage

Die Liquiditat der HMTMH wird grundsétzlich durch die Landeshauptkasse Niedersachsen nach Mal3gabe lan-
desrechtlicher Vorschriften sichergestellt. Durch das automatische Kontenclearing des Landes ist die perma-
nente Deckung des Hochschulkontos bei der Nord LB gewahrleistet und die Hochschule ist jederzeit in der Lage
ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfullen.
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Die Entwicklung der liquiden Mittel zeigt die folgende Abbildung einer vereinfachten Kapitalflussrechnung:

2024 2023
TEUR TEUR
1 Periodenergebnis vor aulerordentlichen Posten 190 -8
+ Abschreibungen
auf Gegensténde des Anlagevermdégens 911 916
3. +/- Zunahme / Abnahme der Riickstellungen 58 -9
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Ertrage -171 -67
5. -/+ Gewinn/ Verlust aus dem Abgang
von Gegenstanden des Anlagevermdgens -52 -113
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorréte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht
der Investitions- oder Finanzierungstatigkeit zuzuordnen sind -52 -130
7. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht 4,573 4.564
der Investitions- oder Finanzierungstétigkeit zuzuordnen sind
8. = Cashflow aus laufender Geschéftstatigkeit (Summe aus 1. bis 7.) 5.457 5.153
9. Einzahlungen aus Abgéngen von
Gegenstanden des Sachanlagevermdogens 54 173
10. - Auszahlungen fiir Investitionen in das Sachanlagevermdgen =734 -869
11. - Auszahlungen fur Investitionen in das immaterielle Anlageverm. -8 -40
12. = Cashflow aus der Investitionstatigkeit (Summe aus 9. bis 11.) -688 -736
13. Zahlungswirksame Veranderung des Finanzmittelfonds
(Summe der Zeilen 8. und 12.) 4.769 4.417
14. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 9.313 4.896
15. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 14.082 9.313

Die HMTMH hat im Wesentlichen keine Berechtigung, iber die Anlage ihrer Finanzmittel zu bestimmen. Aus-
nahmen bilden hier Drittmittel (gemé&R § 22 Abs. 1 Satz 5 und 8 NHG). Die HMTMH verfiigt Gber kein verzinsli-
ches Fremdkapital.

Vermdgenslage

Die HMTMH hat das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Jahresuiberschuss nach Steuern i.H.v. 189.596,61 € abge-
schlossen. Der Bilanzgewinn nach Saldierung von Entnahmen und Einstellungen aus den bzw. in die Riicklagen
betréagt 1.505.036,18 €. Dieser beinhaltet noch den Bilanzgewinn des Vorjahres, da fiir den Jahresabschluss
2023 der Genehmigungsvermerk des MWK zum Stichtag 31.12.2024 noch nicht vorlag.

Die Sonderriicklagen aus der Abwicklung eigenfinanzierter und Drittmittelprojekte hat sich von 359 Tsd. € in
2023 auf knapp 358 Tsd. € zum 31.12.2024 vermindert.

Nach Entnahme aus der allgemeinen Riicklage nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG i.H.v. 401.089,03 € betréagt
diese zum 31.12.2024 rd. 1,023 Mio. €. Das Eigenkapital der HMTMH erhdéhte sich durch den Jahresuberschuss
des Wirtschaftsjahres 2024 auf nunmehr knapp 2.593 Mio. € (Vorjahr 2,403 Mio. €).

Mit knapp 358 Tsd. € (Vorjahr 300 Tsd. €) hat sich die Summe der Riickstellungen gegeniiber dem Vorjahr um
rd. 58 Tsd. € bzw. 19,2% erhéht.

Die Verbindlichkeiten gegeniiber dem Land Niedersachsen, im Wesentlichen resultierend aus nicht verausgab-
ten Sondermitteln, erhéhten sich in 2024 nochmals um 4,593 Mio. € auf nunmehr knapp 10,460 Mio. €. Hier
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schlagen sich in erster Linie Zuwendungen aus dem Programm ,,Zukunft.niedersachsen“ (Masterplan 2030 /
Séule I; ,Wissenschaftsraume*), bereitgestellte Sondermittel fir SonderbaumalRnahmen (Tiefgaragensanie-
rung/Sofortmanahmen Geb&udetechnik) sowie Verbindlichkeiten gegenuber dem NLBV fiir vorschussweise
gezahlte Bezlige und Gehalter nieder.

Mit den hohen Verbindlichkeiten korrespondierend stieg das Umlaufvermdgen in 2024 gegeniuiber dem Vorjahr
um 48,2% und liegt mit knapp 14,842 Mio. € um rd. 4,824 Mio. € Uber dem Niveau des Vorjahres. Urséchlich ist
hierfur im Wesentlichen der Anstieg der liquiden Mittel. Die Bilanzsumme der HMTMH stieg damit auf knapp
22,778 Mio. €, was im Vergleich zum Vorjahr (knapp 18,128 Mio. €) eine Erhdhung um 25,7% entspricht.

Entwicklung der Ricklage gemaR § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG

Die HMTMH hatte in 2024 abermals erhebliche Miet- sowie die Mietnebenkosten fur die Anmietung Leisewitz-
stralle sowie Aufwendungen fiir Umziige, Herrichtung und Ausstattung von Flachen zur Interimsunterbringung
der kiinstlerischen Ausbildung zu finanzieren. Dies erfolgte durch Riickgriff auf die Riicklage gemal § 49 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 NHG i.H.v. insgesamt rd. 400 Tsd. €.

Die Rucklage der HMTMH nach § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NHG entwickelte sich seit 2018 wie folgt:

Stand zum: Einstellungen V\ﬁrtschaftsjiﬁ Entnahmen Stand zum:

01.01.2018: 1.150.489,50 € 323.786,72 € 2017 -250.683,01 € 31.12.2018: 1.223.593,21 €
01.01.2019: 1.223.593,21 € 755.395,87 € 2018 -332.603,24 € 31.12.2019: 1.646.385,84 €
01.01.2020: 1.646.385,84 € 733.396,08 € 2019 -576.486,91 € 31.12.2020:  1.803.295,01 €
01.01.2021: 1.803.295,01 € 0,00 € -549.712,09 € 31.12.2021: 1.253.582,92 €
01.01.2022: 1.253.582,92 € 726.712,02 € 2020/ 2021 -588.504,18 € 31.12.2022: 1.391.790,76 €
01.01.2023: 1.391.790,76 € 0,00 € -921.330,47 € 31.12.2023: 470.460,29 €
01.01.2024: 470.460,29 € 953.825,79€ * 2022 -401.089,03 € 31.12.2024: 1.023.197,05 €

* der Genehmigungsvermerk zum Jahresabschluss 2023 lag zum 31.12.2024 noch nicht vor

Rucklagenverwendung

Auch in den kommenden Jahren werden der HMTMH auf dem Feld des Flachenmanagements erhebliche Auf-
wendungen entstehen, die durch bereitgestellte Sondermittel des Landes fiir bevorstehende Baumalinahmen
nicht vollstéandig ausfinanziert sind. Wie bereits in den Jahren 2023 und 2024 wird die HMTMH in Folgeperio-
den damit befasst sein, angemietete bzw. durch Umziige bereitgestellte Interimsflachen fur die kuinstlerische
Ausbildung weiter auszustatten und zu bewirtschaften (Mieterweiterung Loebensteinstrale und Standort Wei-
dendamm). Bedingt durch die 2025 beginnende und mindestens drei Jahre andauernde Fassadensanierung im
laufenden Lehrbetrieb und in mehreren Bauabschnitten, werden periodisch diverse Umzugs- und Herrichtungs-
malinahmen notwendig, deren Finanzierung nur durch Ruckgriff auf die allgemeine Riicklage erfolgen kann.
Dies gilt ferner fiir die sukzessive Wiederinbetriebnahme sanierter Raume nach Fertigstellung der MalRnahmen.
Beispielhaft kann hier auf die Nachnutzung von Teilflachen der ehemaligen Bibliothek im Hauptgebaude durch
das Institut fir Neue Musik verwiesen werden.

Fur die kommenden Jahre ist vorgesehen, die Investitionstatigkeit, insbesondere auf den Feldern der IT-Infra-
struktur, des Netzbetriebs und der Sicherheitstechnik (z.B. durch die Einfihrung einer hochschulweiten IT-ge-
stutzten elektronischen SchlieRanlage) deutlich zu steigern. Bereits begonnene Projekte mit mehrjahrigen Lauf-
zeiten, wie u.a. die e-Rechnung, die elektronische Personalakte, die Einflihrung eines Campus-Management-
Systems oder die Umstellung des Rechnungswesens auf eine verédnderte SAP-Plattform werden in den kom-
menden Jahren erhebliche Finanzierungsbedarfe nach sich ziehen, die nicht vollstandig durch hierfur bereitge-
stellte Sondermittel des Landes abgedeckt erscheinen. Weitere Vorhaben, wie u.a. der Aufbau einer
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verbesserten Forschungsinfrastruktur (Research Hub, Forschungsdatenmanagement) werden ebenfalls nicht
allein aus laufenden Mitteln zu finanzieren sein.

Die HMTMH befindet sich bereits seit Jahren in einem Prozess des weitreichenden Generationswechsels, so-
wohl auf dem Feld des kiinstlerischen und wissenschaftlichen Lehrkdrpers (Professuren sowie Lehrkréfte fur
besondere Aufgaben), als auch in Teilen der Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung. Im Rahmen diverser
Neuberufungen in den Fachgruppen Musikpadagogik, Musikwissenschaft, Gesang / Oper und Dirigieren / Or-
chesterleitung werden fiir die Finanzierung hochwertiger Instrumente und/oder technischer Ausstattungen so-
wie fur den kiinstlerischen und wissenschaftlichen Mittelbau zusatzliche Ressourcen bereitzustellen sein. Im
Zuge bevorstehender Wiederbesetzungen vakanter Professuren und Neubesetzungen dringend bendétigter Po-
sitionen in der zentralen Hochschulverwaltung wird das Personalbudget der HMTMH in den néchsten funf Wirt-
schaftsjahren absehbar in deutlich abnehmendem Malie dafiir einsetzbar sein, Sachmitteldefizite des laufen-
den Lehrbetriebs zu kompensieren, was einen verstarkten Riickgriff auf die allgemeine Rucklage zwecks Defizit-
ausgleich zur Folge haben wird. Zum anderen wird die HMTMH die Vergutungen von Lehrbeauftragten auch in
den kommenden Jahren periodisch anheben missen, um an das mittlere Vergitungsniveau der Musikhoch-
schulen in Deutschland anzuschlieRen.

Risikobericht

Die HMTMH hat auf Grund des NHG einen Bestandsschutz und ist in ihrer Existenz nicht gefahrdet. Die Landes-
regierung hat mit den nds. Hochschulen einen Hochschulentwicklungsvertrag (HEV) geschlossen, der den Lan-
deszuschuss einschlief3lich Besoldungs- und Tarifsteigerungen bis 2029 sicherstellt. Damit ist die mittelfristige
Finanzsituation der HMTMH, vorbehaltlich besonderer Instrumente der Landeshaushaltsfiihrung, festgeschrie-
ben und gesichert.

Monetéare Risiken

Die HMTMH sieht ihre Grundfinanzierung fiir das Wirtschaftsjahr 2025 grundsétzlich gesichert und sich ferner
mit Blick auf iiberwiegend positive Jahresabschliisse vergangener Jahre und einer nach wie vor stabilen Eigen-
kapitaldecke in der Lage, ausbleibende Steigerungen der Landeszufuihrung fir den laufenden Lehrbetrieb tiber
einen kurzfristigen Zeitraum zu kompensieren, ebenso, zumindest voriibergehend, auch geringfiigige Minde-
rungen.

Das Geschéftsjahr 2024 war, wie die vergangenen Jahre, gezeichnet von dem Umstand, dass die HMTMH stei-
gende Aufwendungen fir Sachmittel zur Sicherung des laufenden Lehr- und Forschungsbetriebs und erhdhte
Aufwendungen fur privatrechtlicher Anmietungen zwecks Sicherung einer halbwegs angemessenen raumlichen
Unterbringung durch Einsparungen im Personalbereich aufgefangen hat. Der Umstand, dass im Wirtschaftsjahr
2024 nach wie vor durchschnittlich ca. 20 Professuren nicht besetzt und nur teilweise vertreten oder verwaltet
waren, hatte durch Einsparungen im Personalbudget ein deutlich positives Jahresergebnis nach sich ziehen
mussen. Die Einsparungen wurden durch unvermeidbare Mehrausgaben, insbesondere fur privatrechtliche An-
mietungen und deren Unterhalt sowie deutlich gestiegene Energiekosten erheblich reduziert.

Nichtmonetare Risiken

Fur die kommenden Jahre steht die HMTMH unverandert vor der Aufgabe, durch Wiederbesetzung diverser
derzeit vakanter, bzw. in absehbarer Zeit freiwerdender Professuren einen Generationswechsel im kiinstleri-
schen und wissenschaftlichen Lehrkorper zu bewadltigen. Aktuell sieht sich die HMTMH insbesondere im Lehrge-
biet Musikpadagogik und Musikwissenschaft einer Situation gegenuiber, dass das nationale Feld von Nach-
wuchskraften tiberaus klein ausfallt und sich Stellenvakanzen langer als geplant einstellen. In der Fachgruppe
Gesang kommt es zwischen 2025 und 2027 zu mindestens drei neuen Vakanzen.

Bei der entsprechenden Neugewinnung international renommierter Kiinstlerinnen und Kinstler sowie Wissen-
schaftler*innen sieht sich die HMTMH nach wie vor mit der Problemlage einer defizitdren raumlichen Unter-
bringung konfrontiert, die nur durch das Land Niedersachsen behoben werden kann. Von den massiven Sanie-
rungs- und Modernisierungsmanahmen am Hauptstandort der HMTMH konnte bisher erst ein Bauabschnitt
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realisiert werden. Die weiteren Schritte der Fassadensanierung stehen ab dem 2. Quartal 2025 auf der Agenda.
Hinzu kommen erweiterte MaRnahmen zur Sanierung der Gebdudetechnik in den Innenrdumen und die Fertig-
stellung der in 2024 kurzfristig notwendig gewordenen Sanierung der Tiefgarage zwecks Sicherstellung der
Tragfahigkeit des Gesamtgebaudes. Sdmtliche Malinahmen miissen im laufenden Lehrbetrieb absolviert wer-
den und diesen aller Voraussicht nach erheblich einschréanken.

Sowohl die aktuellen als auch vorgesehenen Sanierungsmafnahmen werden die Qualitét der Fassade und die
Statik des Geb&udes aus dem Jahr 1973 wiederherstellen. Sie schaffen weder zusatzliche Raumressourcen fur
die HMTMH, noch wird sich an den eingeschrankten Nutzungsqualitdten im téglichen Lehrbetrieb etwas &n-
dern. Diese raumlichen Ausgangsbedingungen stellen fiir die HMTMH zunehmend einen Standortnachteil ge-
genuber anderen Musikhochschulen dar. Aus Sicht der Hochschule muss die Erstellung eines Neu- oder Erwei-
terungsbaus parallel zur Sanierungsplanung mit héchster Prioritdt vorangetrieben werden.

Das Land hat mit einer formalen Anerkennung des Flachendefizits und mit der Beauftragung der Machbarkeits-
studie durch das Niederséachsische Landesamt fir Bau und Liegenschaften (NLBL) Planungsschritte fiir eine
langfristige Konsolidierung der raumlichen Unterbringung der HMTMH eingeleitet. Dank der Unterstutzung des
Landes konnten u.a. eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, vollzogen werden. Im Ergebnis zeigt sich, dass am
Standort Neues Haus (inklusive Plathnerstral3e) langfristig nur etwa ein Drittel des Flachenbedarfs der HMTMH
gedeckt werden kann, was das Ausmal des Flachenmangels eindriicklich unterstreicht. Die Tatsache, dass die
erste Flachenbedarfsplanung der HMTMH im Dezember 2016 vorgelegt wurde und bis Ende 2023 weder ein
Standort noch ein Zeithorizont fur die Realisierung eines Neu- oder Erweiterungsbaus existieren, zeigt, dass das
Dauerthema Raume die Hochschule weiterhin fiir viele Jahre vor groRe Herausforderungen stellen wird.

IT-Sicherheit

Die HMTMH befindet sich nach langer Vakanz der Leitungsposition im IT-Bereich in einer Konsolidierungsphase.
Auf strategisch-organisatorischer Ebene wird die bestehende IT-Landschaft einer eingehenden Analyse unter-
zogen und hierauf aufbauend IT-Konzepte und MaRRnahmen entwickelt. Wie alle Organisationen, die an das In-
ternet angebunden sind und dort Dienste betreiben, ist auch die HMTMH den einschlagigen Bedrohungen aus-
gesetzt.

Auf der operativen Ebene konnte die HMTMH in den vergangen zwei Jahren mit Sondermitteln des Landes fur
den IT-Ausbau die Sicherheitssysteme grundlegend modernisieren. Die Firewall wurde durch ein modernes,
hochverfligbares Clustersystem ersetzt, die E-Mailsicherheit durch ein vorgeschaltetes Gateway und eine Ana-
lysesandbox verbessert. Das gesamte Backupsystem wurde erneuert, das Monitoring komplett ersetzt und die
USV ausgetauscht. Durch die nun zusétzlich vom Land bereitgestellten Finanzmittel fur die vom Verbund der
zentralen IT der niederséchsischen Hochschulen (,LANIT*) geplante Cyberresilienz-Initiative ist die HMTMH fi-
nanziell in der Lage, die Sicherheitssysteme in den kommenden Perioden weiter auszubauen.

In strategischer und organisatorischer Hinsicht steht an der HMTMH der Aufbau eines Informationssicherheits-
Managementsystems (ISMS) auf der Agenda. Die Themen Datenschutz und Informationssicherheit als unab-
dingbare Voraussetzungen fiir einen langfristig stabilen und reibungslosen IT-Einsatz sind starker als bisher in
den Focus der hochschulinternen Offentlichkeit zu riicken. Auch diesbezglich ist auf Initiativen des LANIT zu
verweisen, die mit Cyberresilienz-Kampagnen, Schulungen und weiteren Projekten helfen werden, Hochschul-
mitglieder weiter zu sensibilisieren.

Traditionell werden Systeme mit sensiblen personenbezogenen Daten von Hochschulen vor Ort betrieben (u.a.
E-Mailserver, Identitdtsmanagementsystem), was besondere Risiken nach sich zieht. Personalabwanderungen/-
ausfélle bedeuten in aller Regel einen bedeutsamen Wissensverlust was temporéar zu eingeschrankter Hand-
lungsféahigkeit fihren kann. Ferner steht zur Abdeckung notwendiger Tatigkeiten an einer kleinen Einrichtung
wie der HMTMH eine nur eingeschrénkte Personaldecke zur Verfugung. Um diesen Risiken entgegenzuwirken
wurde und wird der Betrieb von Systemen wenn méglich an geeignete Dienstleister, zumeist in cloudbasierten
Varianten (SaaS), tbergeben.
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BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHANGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS
An die Hochschule fiir Musik, Theater und Medien Hannover
Prufungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Hochschule fiir Musik, Theater und Medien Hannover,
Hannover, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung fiir das Geschéftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem
Anhang, einschlief3lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - gepriift.
Daruber hinaus haben wir den Lagebericht der Hochschule fiir das Geschéaftsjahr vom 1. Januar
2024 bis zum 31. Dezember 2024 gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Priifung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefligte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
des Niedersachsischen Hochschulgesetzes, den weiteren mageblichen Rechtsvorschriften
des Landes Niedersachsen, insbesondere der Betriebsanweisung fiir die Hochschulen in
staatlicher Tragerschaft des Landes Niedersachsen, und den deutschen, fiir grof3e Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung
der deutschen Grundséatze ordnungsmaBiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen
entsprechendes Bild der Vermdgens- und Finanzlage der Hochschule zum 31. Dezember 2024
sowie ihrer Ertragslage fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
und

- vermittelt der beigefligte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Hochschule. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Niedersachsischen Hochschulgesetzes, den
weiteren mafigeblichen Rechtsvorschriften des Landes Niedersachsen, insbesondere der
Betriebsanweisung fiir die Hochschulen in staatlicher Tragerschaft des Landes Niedersachsen,
und den deutschen, fiir groRe Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend dar.

Geman § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Priifung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmafigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.

Grundlage fir die Prifungsurteile

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsatze ordnungsmalfiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,,Verantwortung des Abschlussprifers fur die
Prufung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestatigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von der Hochschule unabhéngig in Ubereinstimmung mit den deutschen
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen erfiillt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
fiir unsere Priifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Niedersachsischen Ministeriums fiir Wissen-
schaft und Kultur fiir den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fiir die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
Vorschriften des Niedersachsischen Hochschulgesetzes, den weiteren maRgeblichen Rechtsvor-
schriften des Landes Niedersachsen, insbesondere der Betriebsanweisung fiir die Hochschulen in
staatlicher Tragerschaft des Landes Niedersachsen, und den deutschen, fiir grof3e Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht,

und daflir, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger
Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhéltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage der Hochschule vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die
internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den deutschen Grundsétzen ordnungsmaRiger
Buchfiihrung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermaoglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdégensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafiir verantwortlich,
die Fahigkeit der Hochschule zur Fortfiihrung der Hochschultatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortflihrung der Hochschul-
tatigkeit, sofern einschlégig, anzugeben. Darlber hinaus sind sie dafur verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Hochschultatigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatséchliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuBerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fir die Aufstellung des Lageberichts,

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Hochschule vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Niederséchsischen
Hochschulgesetzes, den weiteren maRgeblichen Rechtsvorschriften des Landes Niedersachsen,
insbesondere der Betriebsanweisung fiir die Hochschulen in staatlicher Tragerschaft des Landes
Niedersachsen, und den deutschen, fiir groBe Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukinftigen Entwicklung zutreffend
darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fiir die Vorkehrungen und MalRnahmen
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Uber-
einstimmung mit den Vorschriften des Niedersachsischen Hochschulgesetzes, den weiteren
mafgeblichen Rechtsvorschriften des Landes Niedersachsen, insbesondere der Betriebsanweisung
fiir die Hochschulen in staatlicher Tragerschaft des Landes Niedersachsen, und den deutschen, fiir
grof3e Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu erméglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise flir die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kdnnen.

Das Niederséchsische Ministerium fiir Wissenschaft und Kultur ist verantwortlich fiir die Uber-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der Hochschule zur Aufstellung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprifers fiir die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dariiber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Hochschule
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vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der
Prifung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, Vorschriften des Niedersachsischen
Hochschulgesetzes, den weiteren maBgeblichen Rechtsvorschriften des Landes Niedersachsen,
insbesondere der Betriebsanweisung flir die Hochschulen in staatlicher Tragerschaft des Landes
Niedersachsen, und den deutschen, fiir groRe Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukiinftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prifungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal} an Sicherheit, aber keine Garantie daflr, dass eine in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprifer (IDW)
festgestellten deutschen Grundséatze ordnungsmaRiger Abschlusspriifung durchgefiihrte Prifung
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kénnen aus dolosen
Handlungen oder Irrtimern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn verninftiger-
weise erwartet werden kdnnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen.

Wahrend der Prifung tiben wir pflichtgeméaRes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darlber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtimern, planen und
fuhren Prufungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prifungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage flr unsere Prifungsurteile
zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche
Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist hther als das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives
Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten, irrefiihrende Darstel-
lungen bzw. das AulRerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kénnen.

- erlangen wir ein Verstéandnis von den flr die Prifung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollen und den fir die Priifung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und
MaRnahmen, um Priifungshandlungen zu planen, die unter den Umstanden angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prifungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der
Hochschule bzw. dieser Vorkehrungen und MalRnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschatzten Werte und damit zusammenh&ngenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen tber die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfiihrung der Hochschultatigkeit der
Hochschule sowie, auf der Grundlage der erlangten Priifungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Féahigkeit der Hochschule zur Fortfiihrung der Hochschultétigkeit
aufwerfen konnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser jeweiliges Priifungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere

3876170/40018083 3



PKF

A
’ Fasselt

Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestatigungsvermerks
erlangten Priifungsnachweise. Zukiinftige Ereignisse oder Gegebenheiten kénnen jedoch dazu
flihren, dass die Hochschule ihre Hochschultatigkeit nicht mehr fortfiihren kann.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschlief3lich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschaftsvorfalle und
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsétze
ordnungsmafiger Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage der Hochschule vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Hochschule.

- fihren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen
Annahmen. Ein eigenstandiges Priifungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu
den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass kiinftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erértern mit den fiir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Priifung sowie bedeutsame Priifungsfeststellungen, einschlief3lich
etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen, die wir wahrend unserer Priifung feststellen.

Duisburg, den 25. November 2025
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Allgemeine Auftragsbedingungen

fiir

Wirtschaftspriferinnen, Wirtschaftspriifer und
Wirtschaftspriiffungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Aufiragsbedingungen gelten for Vertrage zwischen Wirtschafis-
prisferinnen, Wirtschafisprifern oder Wirtschaftsprifungsgeselischafien
(im MNachstehenden zusammenfassend Wirtschaftsprafer: genannt) und
ihren Aufiraggebern Ober Prifungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufirage, soweit nicht etwas
anderes ausdrucklich in Textform vereinbari oder geseizlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte konnen nur dann Anspruche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schafisprufer und Auftraggeber herieiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Anspriiche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenuber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhaltnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprifer auch gegentber Dritten
Zu.

2. Umfang und Ausfihrung des Aufirags

(1) Gegenstand des Aufirags ist die vereinbarie Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsat-
zen ordnungsmaliger Berufsausubung ausgefuhri. Der Wirtschaftsprufer
obemimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschaftsfuhrung. Der Wirtschaftsprifer ist fur die MNutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantworilich. Der
Wirtschaftsprufer ist berechtigt, sich zur Durchfihrung des Aufirags sach-
verstandiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berucksichiigung ausl@ndischen Rechis bedarf — aufter bei
betriebswirtschaftlichen Prifungen — der ausdrucklichen Vereinbarung in
Textform.

{3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
fenden beruflichen AuRerung, so ist der Wirtschaftspriifer nicht verpfiich-
tet, den Aufiraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Aufiraggeber hat dafur zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprufer
alle fur die Ausfuhrung des Aufirags notwendigen Unteriagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig Obermittelt werden und ihm von allen Vor-
gangen und Umstanden Kenntnis gegeben wird, die fur die Ausfuhrung
des Aufirags von Bedeutung sein konnen. Dies gilt auch fur die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgange und Umstande, die erst wah-
rend der Tatigkeit des Wirtschafisprifers bekannt werden. Der Aufiragge-
ber wird dem Wirtschafisprifer geeignete Auskunfispersonen benennen.
(2} Auf Verlangen des Wirtschaftsprifers hat der Aufiraggeber die Voll-
standigkeit der vorgelegien Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskinfte und Erklarungen in einer vom Wirt-
schafisprufer formulierten Erklarung in gesetzlicher Schrifiform oder einer
sonstigen vom Wirtschafisprufer bestimmien Form zu bestatigen.

4, Sicherung der Unabhangigheit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unteriassen, was die Unabhangigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprufers gefahrdel. Dies gilt fur die Dauer
des Aufiragsverhaltnisses insbesondere fir Angebote auf Ansteliung oder
Ubernahme von Organfunktionen und fir Angebote, Aufirage auf eigene
Rechnung zu Ubemehmen.

(2) Sollte die Durchfihrung des Auftrags die Unabhangigkeit des Wiri-
schafisprufers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Metz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Untemehmen, auf
die die Unabhangigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschafisprufer, in anderen Aufiragsverhaitnissen beein-
trachtigen, ist der Wirtschaftsprufer zur aulerordentlichen Kindigung des
Auftrags berechfigt.

5. Berichterstattung und mundliche Auskinfie

Soweit der Wirtschaftspriifer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schrifiform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung mafigebend. Entwirfe solcher Darstellungen sind
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unverbindlich. Sofemn nicht anders gesetzlich vorgesehen oder veriraglich
vereinbari, sind mindliche Erkldrungen und Auskinfie des Wirtschafis-
prifers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestatigt werden. Er-
klarungen und Auskinfie des Wirtschafisprufers aulterhalb des ereilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer berufiichen Auerung des Wirtschaftspriifers
{1) Die Weitergabe berufiicher AuRerungen des Wirlschafisprifers
(Arbeitsergebnisse oder Auszige von Arbeitsergebnissen — sei es im Eni-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information Gber das Tatigwerden
des Wirischafisprufers fur den Aufiraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textiorm erteiiien Zustimmung des Wirischafispriifers, es sei denn, der
Aufiraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zZes oder einer behordlichen Anordnung verpflichiet.

{2) Die Verwendung berufiicher Aufterungen des Wirtschaftspriffers und
die Information dber das Tatigwerden des Wirtschaftsprifers fir den Auf-
fraggeber zu Werbezwecken durch den Aufiraggeber sind unzuldssig.

7. Mangelbeseitigung

(1) Beietwaigen Mangein hat der Aufiraggeber Anspruch auf Nacherfil-
lung durch den Wirtschafisprifer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechiigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmoglichkeit der
Macherfullung kann er die Vergitung mindermn oder vom Verirag zurick-
freten; ist der Aufirag nicht von einem Verbraucher erieilt worden, so kann
der Aufiraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurickire-
ten, wenn die erbrachie Leistung wegen Fehlschiagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmaglichkeit der Macherfullung far ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit dariber hinaus Schadensersatzanspruche bestehen, gilt
Nr.9.

(2) Ein Nacherfullungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verziiglich in Texiform geltend gemacht werden. MNacherflllungsanspri-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsaizlichen Handlung beruhen, ver-
jahren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn.
{3) Offenbare Unrichfigkeiten, wie z B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mange!, die in einer beruflichen Aufierung {Bericht, Gutachten
und dal) des Wirtschaftsprifers enthalten sind, konnen jederzeit vom
Wirtschaftsprirfer auch Dritten gegeniiber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die gesignet sind, in der berufiichen Aullerung des Wirtschafisprifers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Aulte-
rung auch Dritten gegeniber zurickzunehmen. In den vorgenannten Fal-
len ist der Aufiraggeber vom Wirtschafisprifer tunlichst vorher zu horen.

B. Schweigepflicht gegenuber Dritten, Datenschuiz

(1) Der Wirtschaftspriifer ist nach Mallgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, Gber Tatsachen und Umstan-
de, die inm bei seiner Berufsidtigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Aufiraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprifer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtiichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

{1) Fir gesetziich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprufers,
insbesondere Prifungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschrankungen, insbesondere die Haftungsbeschrankung des
§ 323 Abs 2 HGB.

(2) Sofem weder eine gesetzliche Haftungsbeschrankung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschrankung bestent, ist der
Anspruch des Aufiragoebers aus dem zwischen ihm und dem Wirischafts-
prufer bestehenden Vertragsverhalinis auf Ersalz eines fahriassio verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schaden aus der Verletzung von
Leben, Karper und Gesundheit sowie von Schaden, die eine Ersatzpfiicht
des Herstellers nach § 1 ProdHafiG begrunden, gemall § 54a Abs. 1
Mr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschrankt. Gleiches giit fir Anspruche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhalinis gegendber dem
Wirtschaftspriifer geltend machen.
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(3} Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirischaftsprufer be-
siehenden Vertragsverhalinis Anspruche aus einer fahrlassigen Pflichiver-
letzung des Wirtschafisprufers her, gilt der in Abs_ 2 genannte Hochstbetrag
fur die betreflenden Anspruche aller Anspruchsteller insgesamt

(4) Der Hochstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezuglich eines aus mehreren
Piiichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst samtliche Folgen einer Pfiichtverletzung ohne
Riicksicht darauf, ob Schaden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
agleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als ginheitiiche
Pfiichtverietzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprifer nur bis zur Hohe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erdischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklarien Ablehnung der Ersatzleistung Kiage
erhoben wird und der Aufiraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt micht fir Schadensersatzanspriche, die auf vorsatzliches Verhalten zu-
ruckzufuhren sind, sowie bel einer schuldhafien Verletzung von Leben, Kor-
per oder Gesundheit sowie bei Schaden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach § 1 ProdHafiG begrunden. Das Recht, die Einrede der Verjahrung gel-
tend zu machen, bleibt unberihri

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberahrt.

10. Erganzende Bestimmungen fur Prufungsauftrage

(1) Andert der Aufiraggeber nachtrdglich den durch den Wirtschaftspriifer
gepriifien und mit einem Bestatigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestatigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschafisprufer einen Bestatigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprifer durchgefuhrte Prafung im
Lagebericht oder an anderer fur die Offentlichkeit bestimmier Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprofers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulassig.

(2) Widerrufi der Wirtschafisprifer den Bestatigungsvermerk, so darf der
Bestatigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestatigungsvermerk bereils verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprifers den Widerruf bekannizugeben.

{3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf funf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestelit

11. Erganzende Bestimmungen fur Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftspriufer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Aufirag-
geber genannien Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollstandig zugrunde zu legen; dies gilt auch fur Buchfuhrungsaufirage. Er
hat jedoch den Aufiraggeber auf von inm fesigestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsaufirag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderfichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprifer hierzu
ausdricklich den Aufirag ubernommen hat In diesem Fall hat der Aufirag-
geber dem Wirtschaftsprufer alle fur die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unteriagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechizeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprufer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfugung
stenht.
(3) Mangels einer anderweiiigen Vereinbarung in Textform umfassi die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tatigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Ubermittiung der Jahressteuererklarun-
gen, einschlielich E-Bilanzen, fur die Einkommensteuer, Korperschafi-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschliisse und sonsftiger fir die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Machprafung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Werhandiungen mit den Finanzbehiirden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklarungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprufungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betrisbsprufungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuem
e) Miwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschafisprifer bertcksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliiche verdffentlichie Rechisprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhalt der Wirtschaftsprufer fur die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweiliger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tatigkeiten gesondert
ZU honorieran.

(5) Sofern der Wirtschafisprufer auch Steuerberater ist und die Steuer-

beratervergutungsverordnung fir die Bemessung der Vergutung anzuwen-

den ist, kann eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergltung in

Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kor-

perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen

der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf

Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch fir

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschafisteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsoerichisbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtfiche Tafigkeit im Zusammenhang mit
Umwandiungen, Kapitalerhdhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafiers, Betriebsveraufierung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstotzung bei der Erfillung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklarung als

zusalzliche Tatigkeit Gbernommen wird, gehort dazu nicht die Uberprifung

etwaiger besonderer buchmatiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob

alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Verglnstigungen

‘wahrgenommen worden sind. Eine Gewahr fur die vollstandige Erfassung

der Unteriagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht Ober-

nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirischafisprifer und dem Aufiraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Aufiraggeber eine Kommunika-
fion per E-Mail nicht wunschi oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlisselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprufer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergutung

(1) Der Wirtschaftsprafer hat neben seiner Gebilhren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsieuer wird zu-
satzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschisse auf Vergiiung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befmiedigung seiner Anspriuche abhangig machen. Mehrere Aufiraggeber
hafien als Gesamischuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprifers auf Vergitung und Ausiagenersatz nur
mit unbestrittanen oder rechtskraftig festgesteliten Forderungen zulassig.

14. Streitschiichtungen

Der Wirtschafisprufer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Werbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Fur den Aufirag, seine Durchfuhrung und die sich hieraus ergebenden
Anspruche giit nur deutsches Recht

Lizensiert fir/Licensed to: PKF Fasselt Parinerschaft mbB WPG StBG RAe



		2026-01-10T17:27:20+0000
	Jasmin Vahidi


		2026-01-09T16:36:49+0000
	Ariane Büchtmann




